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WHAT DOES WATER
MEAN TO YOU?



WASSERLAND STEIERMARK PREIS 2022

Im Wasserland Steiermark sind

wir mit Wasserreichtum gesegnet.

Gleichzeitig tragen wir damit eine 

enorme Verantwortung gegenüber 

nachfolgenden Generationen.

Es gilt, sich der Herausforderung zu

stellen, diese kostbare Ressource zu

schützen und einen sorgsamen Um-

gang sicherzustellen. Der Weltwas-

sertag 2022 steht unter dem Motto

„Grundwasser – Unsichtbares sicht-

bar machen“ und es wird daher

angeregt, auf diesen Aspekt bei den

Einreichungen in den einzelnen

Kategorien einzugehen. Der

„Wasserland Steiermark Preis“

prämiert herausragende Leistungen

im nachhaltigen Umgang mit der 

Ressource Wasser. Er ist Auszeich-

nung und Ansporn für weitere Bemü-

hungen, damit der Wasserreichtum 

nachhaltig Bestand hat. Die Sieger 

bzw. die maßgeblichen Projekte etc. 

der jeweiligen Kategorien werden in 

einer Sondernummer der „Wasser-

land Steiermark Zeitschrift“ vorgestellt.

Die Bewertung der Einreichungen

erfolgt durch eine Expertenjury.

Verliehen wird der „Wasserland

Steiermark Preis 2022“ anlässlich des

Weltwassertages der Vereinten

Nationen am 22. März von Landesrat

Johann Seitinger. Auch 2022 wol-

len wir Sie für Ihr vielfältiges En-

gagement auszeichnen und ehren. 

Deshalb laden wir alle Gemeinden, 

Unternehmen, Wasser- sowie Ab-

wasserverbände ebenso wie die 

Universitäten und die Umwelttechnik 

ein, ihre Projekte für den heurigen 

Wasserland Steiermark Preis in einer 

der Kategorien einzureichen. Alle 

ambitionierten Fotografinnen und 

Fotografen laden wir ebenso herzlich 

dazu ein, beim diesjährigen Fotowett-

bewerb mitzumachen.

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und 

Wasserfotos!
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GEWÄSSERAUFSICHT –  
WER BEAUFSICHTIGT UNSERE GEWÄSSER?

Die steirischen Gewässer sind prägende Elemente unserer Landschaften. 

Beginnend bei den großen Flüssen und Seen über die zahllosen Bäche und 

Teiche bis hin zum meist im Verborgenen bleibenden Grundwasser erfüllen 

sie unschätzbare Funktionen für Mensch und Natur. Wer trägt aber Sorge 

dafür, dass ihre Funktionsfähigkeit erhalten bleibt? Unter dem Begriff der 

Gewässeraufsicht werden unterschiedliche Aufgabenbereiche subsumiert, 

die der Kontrolle der Gewässer wie auch der Wasseranlagen dienen.

Die Ursprünge einer Aufsicht 

über die Gewässer lassen 

sich wohl schon auf die Zeit 

der Sesshaftwerdung des Menschen 

zurückführen und variierten in Art, 

Umfang und Zuständigkeit im Laufe 

der Geschichte mannigfaltig. Auch in 

Österreich und der Steiermark gab es 

seit jeher verschiedenste Tätigkeiten, 

Berufe und Ämter, die man unter dem 

Begriff „Gewässeraufsicht“ einordnen 

könnte. Eine einheitliche gesetzliche 

Grundlage wurde aber erst 1959 

im Rahmen der großen Novelle des 

Wasserrechtsgesetzes geschaffen. Das 

Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) 

definiert in seinem zwölften Abschnitt, 

was aktuell unter der Aufsicht über 

Gewässer und Wasseranlagen zu ver-

stehen ist und wer dafür zuständig ist. 

Unterschieden wird dabei zwischen

•  der Gewässerpolizei, die für die 

Einhaltung der Rechtsvorschriften 

sowie der individuellen Vorschrei-

bungen für Wasserbenutzungsanla-

gen zuständig ist,

•  der Gewässerzustandsaufsicht, die 

vor allem den hydromorphologi-

schen Zustand der Gewässer, Ufer 

und Überschwemmungsgebiete, 

die Grundstücke des öffentlichen 

Wasserguts, die Bauten an den 

Gewässern wie Hochwasserschutz-

einrichtungen sowie Entwässer-

ungsanlagen umfasst,

•  der ökologischen und chemischen 

Gewässeraufsicht, die die Reinhal-

tung und den Schutz der Gewässer 

beaufsichtigt und den ökologischen 

und chemischen Zustand überprüft,

•  dem Schutz des Grundwassers ins-

besondere in Schongebieten,

•  der Überwachung zu Ermittlungs-

zwecken sowie

•  der regelmäßigen Überprüfung von 

Begrenzungen bzw. Eingriffen.

Zuständig sind primär der Landes-

hauptmann und die Bezirksverwal-

tungsbehörde, in speziellen Fällen 

kann auch das Bundesministerium, 

so beispielsweise bei Grenzgewäs-

sern, Kontrollen vornehmen. Die 

Aufgabengebiete bedingen in ihrer 

Vielfältigkeit unterschiedlichste 

Fachkenntnisse von Wasserbau und 

Abwassertechnik über die Chemie 

bis hin zur Hydrogeologie und Lim-

nologie. In der Steiermark sind die 

Agenden daher auch auf mehrere 

Verwaltungsdienststellen verteilt.

Im Jahr 2015 wurde der steirische 

Organisationsplan über den Aufga-

benbereich der Gewässeraufsicht 

neu verlautbart. Darin ist geregelt, 

welche Organisationseinheiten des 

Amtes der Steiermärkischen Landes-

regierung für die Durchführung der 

unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche 

der Gewässeraufsicht zuständig sind. 

Im Folgenden wird ein Überblick 
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DI Dr. Heinz Lackner
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Referat Gewässeraufsicht und  
Gewässerschutz
8010 Graz, Landhausgasse 7
T: +43(0)316/877-2404
E: barbara.friehs@stmk.gv.at



5

über die wesentlichsten Tätigkeits-

felder im Rahmen der Gewässerauf-

sicht gegeben.

Gewässerpolizei
Die Einhaltung von behördlichen 

Vorschreibungen beim Betreiben 

von Wasserbenutzungsanlagen 

oder anderen Tätigkeiten, die eine 

Auswirkung auf den Zustand der Ge-

wässer haben können, hat eine große 

Bedeutung. Daher unterliegen diese 

Maßnahmen einer systematischen 

Überwachung durch fachkompetente 

Mitarbeiter der Abteilung 15 Energie, 

Wohnbau, Technik und der Baube-

zirksleitungen.

Für die amtliche Kontrolle von Abwasser-

reinigungsanlagen ist in der Steier-

mark die Anlagenaufsicht – Abwasser 

des Referats Abfall- und Abwasser-

technik, Chemie der Abteilung 15 

verantwortlich. Im Rahmen eines 

festgelegten Jahresprogrammes (Rou-

tinekontrollen) sowie bei anlassbe-

zogenen Überprüfungen werden vor 

Ort bei den Abwasserreinigungsan-

lagen Kontrollen durchgeführt. Einen 

weiteren Teil der amtlichen Kontrolle 

stellen die quartalsweise durchge-

führten „Kurztestuntersuchungen“ bei 

kommunalen Abwasserreinigungs-

anlagen dar.

Bei den Kontrollen vor Ort wird die 

Funktionsfähigkeit der Abwasserrei-

nigungsanlagen unter Berücksichti-

gung folgender Punkte geprüft:

•  Örtliche Besichtigung der  

abwassertechnisch relevanten 

Anlagenteile

•  Kontrolle der mess- und regeltech-

nischen Einrichtungen

•  Probenahme und Vor-Ort-Messung 

zur Kontrolle der im Bescheid fest-

gelegten Emissionsbegrenzungen

•  Prüfung der Eigen- und Fremdüber-

wachungsergebnisse auf Vollstän-

digkeit und Einhaltung der relevan-

ten Bescheidauflagen

In die abschließende Gesamtbe-

urteilung der überprüften Anlage 

werden die Ergebnisse der amtlichen 

Kontrolle sowie der Eigen- und der 

Fremdüberwachung einbezogen. 

Die Berichte werden an die Behör-

de übermittelt. Die Ergebnisse der 

amtlichen Kontrolle ergeben in ihrer 

Gesamtheit einen guten Überblick 

über die Funktion der Anlagen.

Die Überwachung von Wasserkraft-

anlagen wird vom Referat Gewäs-

seraufsicht und Gewässerschutz 

der Abteilung 15 sowie von den 

Baubezirksleitungen wahrgenom-

men. Durch die Gewässeraufsicht 

der Abteilung 15 des Amtes der 

Steiermärkischen Landesregierung 

werden regelmäßig Kontrollen an 

Wasserkraftanlagen, hauptsächlich 

an den circa 200 Ausleitungskraft-

werken im Zuständigkeitsbereich 

des Landeshauptmanns als Wasser-

rechtsbehörde, durchgeführt, wobei 

das Hauptaugenmerk dabei auf 

der Überprüfung der abgegebenen 

Pflichtwassermenge liegt. Zusätzlich 

dazu werden u. a. der Zustand der 

Wasserkraftanlage in technischer 

Abb. 1: Messnetz der überblicksweisen Überwachung der Grundwasserqualität gemäß GZÜV © GIS Steiermark
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und gewässerökologischer Hinsicht 

sowie die Einhaltung der wasser-

rechtlich vorgeschriebenen Auflagen 

überprüft.

Die Kontrolltätigkeit in den Grund-

wasserschongebieten der Süd-

steiermark wird seit dem Frühjahr 

2006 vorgenommen und ist zu einer 

wesentlichen Grundlage des Grund-

wasserschutzes geworden. 

Nachdem der Parameter Nitrat auf 

intensive landwirtschaftliche Nutzung 

zurückgeführt werden kann, wird die 

operative Kontrolle im Bereich des 

Grundwasserschutzes noch durch 

die landwirtschaftliche Umweltkon-

trolle, welche steiermarkweit über 

die Einhaltung der diesbezüglichen 

Rechtsvorschriften wacht, ergänzt. 

Im Rahmen dieser Überprüfungen 

finden nicht nur Betriebs-, Anbau- 

und Düngekontrollen statt, sondern 

werden auch Untersuchungen, z. B. 

die des Reststickstoffes im Boden 

(Nmin-Untersuchung), durchgeführt.

Letztlich ist auch die Einhaltung der 

Rechtsvorschriften in Schutz- und 

Schongebieten und – im Sinne der 

Gewässerpolizei – auch an wasser-

rechtlich bewilligten Anlagen, z. B. 

Nassbaggerungen, zu überwachen.

Gewässerzustandsaufsicht
Die Durchführung der Gewässerzu-

standsaufsicht erfolgt für die durch 

die Bundeswasserbauverwaltung 

(BWV) zu betreuenden Gewässerstre-

cken sowie die darüber hinausge-

henden Grundstücke des öffentlichen 

Wassergutes. Nicht inkludiert sind die 

Gewässerstrecken im Betreuungsbe-

reich des Forsttechnischen Dienstes 

der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung (WLV). Hier sind gemäß Forstge-

setz die Gemeinden für die Gewäs-

serzustandsaufsicht verantwortlich.

Für die Erstellung des Kontrollpro-

grammes und Umsetzung der darin 

festgelegten Tätigkeiten für die Ge-

wässerzustandsaufsicht zeigt sich die 

Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, Res-

sourcen und Nachhaltigkeit verant-

wortlich. Die Kontrolle des Zustandes 

der Gewässer, wie oben dargestellt, 

obliegt den Baubezirksleitungen 

(Abteilung 16 – Verkehr und Landes-

hochbau) als fachlich nachgeordnete 

Dienststellen.

Im Kontrollprogramm, welches 

jährlich zu erstellen und in weiterer 

Untersuchung der Fischpopulation: Beurteilung des Fanges vor Ort © A15 Elektrobefischung zur Beurteilung der Fischpopulation © A15

Vorortmessungen zur Kontrolle von Abwasserreinigungsanlagen © A15 Probenentnahme zur Beurteilung der Lebensgemeinschaften des Gewässergrundes © A15
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Folge der Abteilung 13 zur Geneh-

migung vorzulegen ist, sind vor 

allem drei Begehungskategorien zu 

finden: Gewässerstrecken, welche 

im Nationalen Hochwasserrisiko-

managementplan als potentiell 

signifikante Risikogebiete eingestuft 

sind und/oder sich im Siedlungs-

bereich befinden, werden jährlich 

begangen. Dreijährlich werden jene 

Gewässerstrecken kontrolliert, wel-

che hauptsächlich in den jeweiligen 

Instandhaltungs- und Erhaltungspro-

grammen der Bundeswasserbauver-

waltung Steiermark berücksichtigt 

werden. Das sind vor allem Kon-

sensstrecken von Gemeinden und 

Wasserverbänden, die im Rahmen 

des Wasserbautenförderungsgesetzes 

(WBFG) als Hochwasserschutz errich-

tet wurden. Alle übrigen Gewässer-

strecken werden nach Bedarf began-

gen. Die Begehung erfolgt hier nach 

einem auslösenden Moment, wie z. 

B. Hochwasserereignissen, Meldung 

durch Anrainer etc. Die Ergebnisse 

des Kontrollprogrammes werden 

gesammelt in einem Jahresbericht an 

die Abteilung 13 übermittelt.

Die Tätigkeit der Gewässerzustands-

aufsicht wird für ihren jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich von den Was-

sermeistern der Baubezirksleitungen 

wahrgenommen. Die Erhebung vor 

Ort erfolgt mittels einer Webappli-

kation (Kooperationsprojekt mit 

Abteilung 17 – Landes- und Regio-

nalentwicklung, „Collector App“) am 

Mobiltelefon. Die im Zuge der Erhe-

bung aufgenommenen Daten wer-

den direkt in einer zentralen Daten-

bank des Wasserinformationssystems 

Steiermark verspeichert. Der Vorteil 

besteht darin, dass mittels Webappli-

kation bereits die zu begehenden 

Strecken dargestellt werden sowie 

die Art der Feststellung als auch die 

damit verbundenen Veranlassungen 

standardisiert auszuwählen sind.

Vordringlich werden Schäden am 

Gewässer, wie an Sicherungsbau-

werken oder an natürlichen Uferab-

schnitten, aufgenommen. Darüber 

hinaus werden Abflusshindernisse 

(Verklausungen, Anlandungen) im 

Gewässerbett dokumentiert. Eine 

hohe Priorität weist auch die  

Aufnahme von Ablagerungen mit 

potentieller Gefährdung im HQ30- 

Abflussgebiet, wie z. B. Siloballen, 

Biologische Probe zur Beurteilung der Lebensgemeinschaften des Gewässergrundes © A15 Beprobung eines Sees, das Probenahmeteam ist mit dem Boot auf dem Weg zur 
tiefsten Stelle © A15

Überprüfung der Restwassermenge © A15 Messgeräte zur Überprüfung der Restwassermenge © A15
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Grünschnitt, Holz- und Schuttabla-

gerungen sowie gesetzeswidrige 

gewässernahe Bauten, Objekte und 

Wassernutzungen, auf. Immer mehr 

an Bedeutung gewinnt auch die Kon-

trolle der Ufer- und Begleitvegetation 

hinsichtlich des Vorhandenseins von 

Schadbäumen aufgrund der klima-

wandelbedingten Zunahme von 

Baumkrankheiten und Schädlingen 

(z. B. Eschensterben).

Je nach Feststellung obliegt es dem 

Wassermeister in Eigenverant-

wortung, die dementsprechende 

Veranlassung zu tätigen. Diese 

Veranlassungen reichen von der 

Verständigung des Verursachers 

inklusive Ersuchen zur Behebung des 

Missstandes über die Behebung des 

Schadens durch die Baubezirkslei-

tung selbst (im Rahmen der Instand-

haltung) bis hin zur Meldung an die 

Behörde.

Chemische und ökologische 
Gewässeraufsicht
Der Aufsicht über das Grundwasser 

und den Grundwasserschutz, 

welcher ebenso wie die chemische 

und ökologische Aufsicht über die 

Oberflächengewässer vom Referat 

Gewässeraufsicht und Gewässer-

schutz der Abteilung 15 wahrgenom-

men wird, liegen mehrere Instrumen-

te zugrunde.

Im Rahmen der überblicksweisen 

Überwachung der Grundwasserqua-

lität im Auftrag des Bundes auf der 

gesetzlichen Basis der Gewässerzu-

standsüberwachungsverordnung 

(GZÜV) wird in der Steiermark an  

394 Grundwassermessstellen 

(MST) in den 54 oberflächennahen 

Grundwasser körpern und den vier  

Tiefengrundwasserkörpern die 

Grundwasserqualität kontinuierlich 

(zwischen ein- bis viermal pro Jahr) 

seit Anfang der 90er-Jahre ermittelt 

(siehe Abb. 1, Seite 5).  Den Parame-

terumfang regelt ebenfalls die GZÜV. 

Durchführung von Messungen in einer Wasserprobe unmittelbar nach der Probenentnahme © A15

Sonde zur Messung des Chlorophylgehaltes im Einsatz © A15

Im Rahmen der Gewässerzustandsaufsicht werden Uferschäden und Verklausungen erfasst © BBL
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Durch regelmäßige Begehungen sollen Missstände an Gewässern erkannt bzw. 
verhindert werden © BBL

Gewässernahe Ablagerungen können bei Hochwasser zu Gefahrenquellen werden 
© BBL

Er reicht von Standardparametern 

wie Nitrat, Chlorid, Eisen etc. über 

die Schwermetalle und Kohlenwas-

serstoffe bis zu den Pestiziden. Die 

Beurteilung erfolgt anhand der in 

der Qualitätszielverordnung Chemie 

Grundwasser (QZV Chemie GW) 

vorgegebenen Schwellenwerte und 

Kriterien. Ergänzt werden diese 

Untersuchungen durch Sondermess-

programme (ebenfalls im Auftrag des 

Bundes) auf beispielsweise beson-

dere, in der GZÜV nicht definierte 

Parameter, wie Arzneimittelrückstän-

de oder Spurenstoffe (Quecksilber, 

PFAS etc.).

Stellt sich anhand dieser Untersu-

chungen oder wissenschaftlicher Stu-

dien heraus, dass in einem Grund-

wasserkörper flächige Belastungen 

an Schadstoffen auftreten, so setzt 

die operative Überwachung gemäß 

GZÜV ein, welche das vorhandene 

Messstellennetz dermaßen verdichten 

soll, dass eine Ermittlung der Ursa-

che möglich ist. Dazu dient dann das 

sogenannte Landesmessnetz. Derzeit 

besteht beispielsweise laut Entwurf 

zum Nationalen Gewässerbewirt-

schaftungsplan (NGP) insbesondere 

für die Grundwasserkörper Leib-

nitzer Feld und Unteres Murtal ein 

Risiko der Zielverfehlung (Ziel: guter 

Zustand) bezüglich des Parameters 

Nitrat. Aus diesem Grund wurden zur 

Verdichtung des GZÜV-Messnetzes 

auch landeseigene Messstellen aufge-

nommen.

Auch die Flüsse, deren Einzugsgebiet 

größer als 100 km2 ist, und die großen 

natürlichen Seen in der Steiermark 

werden systematisch überwacht. Ne-

ben Beprobungen für chemisch-phy-

sikalische Bewertungen finden auch 

biologische Untersuchungen des 

Fischbestandes, der Lebensgemein-

schaften am Gewässergrund und der 

Planktonzönosen statt.

Für die Beschreibung des ökologi-

schen und chemischen Zustandes der 

steirischen Fließgewässer werden 

etwa 60 Messstellen monatlich 

beprobt und auf chemisch-physika-

lische Parameter untersucht. Bio-

logische Untersuchungen erfolgen 

in dreijährlichen Abständen. Zur 

Überwachung der limnologischen 

Entwicklung der steirischen Seen 

werden diese vier Mal im Jahr che-

misch-physikalisch und biologisch 

untersucht. Die Messergebnisse bil-

den die Basis für die Einstufung des 

ökologischen Zustandes der Seen. 

Weiters wird auch die limnologische 

Entwicklung ausgewählter Badeseen 

in der Steiermark durch vier Bepro-

bungen pro Jahr überwacht.

Die Gewässeraufsicht ist wichtig und 

notwendig. Sie soll aber nicht jede 

Einzelne und jeden Einzelnen aus 

der Verantwortung entlassen, mit 

unserem so wertvollen Gut Wasser 

sorgsam umzugehen und es in all sei-

nen Facetten zu schützen. Alleine die 

Zahl von über 30.000 km Gesamtlänge 

an Fließgewässern in der Steiermark 

verdeutlicht, dass eine flächendecken-

de Kontrolle nur schwer möglich bis 

unmöglich ist. Es liegt zu einem gro-

ßen Teil also auch an uns, mit einem 

verantwortungsbewussten Handeln 

dazu beizutragen, die Gewässer der 

Steiermark mit ihren vielfältigen Funk-

tionen zu erhalten.                    
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EU-PROJEKTE 
SI-MUR-AT UND 
RI(VER)-CHARGE
Die Entwicklung einer grenzüberschreitenden Struktur zur Abschätzung der 

Eintragsgefährdung von anthropogenen Schadstoffen in die Vorfluter und 

der Vulnerabilität der Grundwasserressourcen ist wesentlich für eine dauer-

hafte Verbesserung der Oberflächen- und Grundwasserqualität zum Wohle 

der Menschen. Das Projekt SI-MUR-AT beschäftigte sich mit dem flächenhaf-

ten Eintrag von Schadstoffen in die zentralen Tallagen der Grundwasservor-

kommen beiderseits der Mur, wobei der Fokus auf die Landwirtschaft gerich-

tet war. Das Projekt Ri(ver)-Charge baut auf diesen Erkenntnissen auf und 

versucht in einem ersten Schritt, die Quellen der detektierten anthropogenen 

Verunreinigungen beiderseits der Mur zu finden.

Sowohl Österreich als auch 

Slowenien sind Mitglieder der 

Europäischen Union. Beide 

Länder sind daher verpflichtet, die 

EU-Richtlinien einzuhalten bzw. diese 

in nationales Recht zu überführen. 

Diese Tatsache macht Gesetze für 

wasserrechtliche und wasserwirt-

schaftliche Belange vergleichbar.

Als wichtigste Europäische Richtlinie 

im Rahmen der Projekte SI-MUR-AT 

und Ri(ver)-Charge ist die Richtlinie 

2000/60/EG des Europäischen Par-

laments und des Europäischen Rats 

vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnah-

men der Gemeinschaft im Bereich der 

Wasserpolitik (Direktiva Evropskega 

parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 

23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 

ukrepe Skupnosti na področju vodne 

politike) zu nennen (WRRL).  Durch 

diese Richtlinie sind die Mitglied-

staaten der EU dazu verpflichtet, bis 

längstens 2027 den „guten mengen-

mäßigen“ und „guten chemischen“ 

Zustand aller Wasserkörper her- bzw. 

sicherzustellen. Dazu schaffen das 

Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) 

für Österreich und das Zakon o vo-dah 

(ZV-1) für Slowenien die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen. 

Ebenso für beide Länder gilt flä-

chendeckend die Umsetzung der 

Nitratrichtlinie der EU. Diese erfolgt in 

Österreich durch die Verordnung des 

Bundesministeriums für Landwirt-

schaft, Regionen und Tourismus über 

das Aktionsprogramm zum Schutz 

der Gewässer vor Verunreinigung 

durch Nitrat aus landwirtschaftli-

chen Quellen (Nitrat-Aktionspro-

gramm-Verordnung – NAPV) und 

in Slowenien durch die Uredba o 

varstvu voda pred onesnaževanjem z 

nitrati iz kmetijskih virov. 

Beide Regelungen sehen zeitliche Be-

grenzungen und mengenmäßige Be-

schränkungen für die Ausbringung 

von stickstoffhaltigen Düngemitteln 

und die Schaffung entsprechend 

großer Lagerräume für diese vor. 

Darüber hinaus wird die Düngung auf 

geneigten Flächen geregelt und wer-

den von Bewirtschaftung freizuhalten-

de Abstände zu Gewässern festgelegt. 

Weiters werden diverse Aufzeich-

nungspflichten vorgeschrieben.

Problemanalyse
Sowohl die Südsteiermark als auch 

der slowenische Raum zwischen Dra-

vograd, Maribor und Murska Sobota 

haben für die regionale und überregi-

onale Wasserversorgung eine große 

Bedeutung. Gleichzeitig handelt es 

sich aber auch um landwirtschaft-

lich intensiv genutzte Bereiche, die 

die Versorgung der Bevölkerung mit 

Lebensmitteln aller Art im Umfeld der 

Ballungsräume Graz und Maribor 

gewährleisten. Knapp 1.000 Liter 

pro Sekunde bzw. 30 Millionen Ku-

bikmeter pro Jahr Grundwasser in 

Trinkwasserqualität – diese Menge 

reicht normgemäß für die Versorgung 

von etwa 600.000 Personen – werden 

Mag. Dr. Michael Ferstl
Amt der Steiermärkischen  
Landesregierung
Abteilung 14 – Wasserwirtschaft,  
Ressourcen und Nachhaltigkeit
8010 Graz, Wartingergasse 43
T: +43(0)316/877-4355
E: michael.ferstl@stmk.gv.at

Prof. Mag. Dr. Gerfried Winkler
Karl-Franzens-Universität Graz
Institut für Erdwissenschaften 
8010 Graz, Heinrichstraße 26
T: +43(0)316/380-5585
E: gerfried.winkler@uni-graz.at 



11

durch öffentliche Wasserversorgungs-

unternehmen aus den Grundwasser-

vorkommen innerhalb dieser Region 

gefördert. Dieser Menge stehen etwa 

6.500 hauptberuflich geführte land-

wirtschaftliche Betriebe gegenüber.

Trotz der oben beschriebenen ge-

setzlich festgelegten Regelungen 

zum Schutz des Grundwassers vor 

Einträgen insbesondere aus der 

Landwirtschaft, trotz der bereits länger 

bestehenden oder in jüngster Vergan-

genheit adaptierten Schongebiete 

(Steiermark) bzw. der Wasserschutzge-

biete auf kommunaler bzw. staatlicher 

Ebene (Slowenien) und auch trotz der 

EU-Förderprogramme im Rahmen 

der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

konnte und kann nicht verhindert 

werden, dass unter anderem bei 

ungünstigen hydrologischen Situati-

onen flächenhaft Überschreitungen 

der Grenzwerte für Nitrat – aufgrund 

zu hoher oder zum falschen Zeitpunkt 

aufgebrachter Düngemengen – oder 

für Pestizide in Folge der intensiven 

Landbewirtschaftung auftreten. 

Zudem konnte in den letzten Jahren 

kein weiteres deutlich erkennbares 

Absinken der gebietsweise hohen 

Parameterwerte erreicht werden. 

Darüber hinaus können sowohl in den 

Oberflächengewässern als auch im 

Grundwasser immer öfter anthropo-

gene Spurenstoffe wie beispielsweise 

Pharmazeutika detektiert werden.

SI-MUR-AT
In der Wasserland Steiermark-Zeit-

schrift 2.1/2018 wurde vom Start 

des EU-Projekts SI-MUR-AT (Ökolo-

gisch nachhaltige Landwirtschaft 

im Einklang mit einer zeitgemäßen 

Wasserwirtschaft / Ekološko trajnostno 

kmetijstvo v skladu s sodobnim upra-

vljanjem z vodami) berichtet. 

Dieses Projekt, das 2019 abgeschlos-

sen wurde, diente der Schaffung 

fundierter Grundlagen für die 

Sicherung und Verbesserung des 

qualitativen und quantitativen 

Zustands des Grundwassers. Dabei 

kooperierten das Amt der Steiermär-

kischen Landesregierung, Abteilung 

14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen 

und Nachhaltigkeit (Leadpartner), die 

Regionalmanagements Südweststei-

ermark und Südoststeiermark (Steiri-

sches Vulkanland) auf der steirischen 

Seite und das Nationale Labor für 

Gesundheit, Umwelt & Nahrung, das 

Institut für Biomedizinische Technik, 

der Wasserversorger System B und 

die Land- & Forstwirtschaftskammer 

Slowenien auf der slowenischen Seite. 

Das Projekt SI-MUR-AT wurde im 

Rahmen des Kooperationsprogramms 

Interreg V-A Slowenien–Österreich 

vom Europäischen Fonds für regiona-

le Entwicklung gefördert (Abb. 1). 

Abb. 1: SI-MUR-AT Charta „Nährstoff- und Güllenmanagement“ © SI-MUR-AT

Um die Versorgung der Bevölkerung 

mit Grundwasser in ausreichender 

Menge, in passender Qualität und 

zu leistbaren Kosten sicherzustellen, 

standen folgende Punkte im Fokus:

•  Maßnahmen zur Reduzierung der 

Nitrat- und Pestizidbelastung im 

Grundwasser

•  Errichtung und Betreuung von 

landwirtschaftlich genutzten Test-

feldern 

•  Identifizierung der mit der Land-

wirtschaft verbundenen Risiken

•  Praktische Schulung der Landwirte 

und Berater, damit vermehrt grund-

wasserverträgliche landwirtschaft-

liche Methoden im Projektgebiet 

angewendet werden
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•  Erstellen von Wirtschaftlichkeitsana-

lysen als Hilfe für die Anwender

•  Etablierung einer Nährstoffmanage-

ment-Plattform und eines damit ver-

bundenen Dokumentationssystems

Im Rahmen des Projekts SI-MUR-AT 

wurden Strategien für die Koexistenz 

von Landwirtschaft und Grund-

wasserschutz auf beiden Seiten der 

Mur entwickelt. Die umfangreichen 

Unterlagen, die gemeinsam erarbeitet 

wurden, wurden mehrfach diskutiert 

und präsentiert und stehen der Öffent-

lichkeit zur Verfügung.  

Die wesentliche Erkenntnis aus drei 

Jahren gemeinsamer Arbeit ist, dass 

nur durch eine Kombination von 

Maßnahmen und durch Zusammen-

arbeit aller maßgeblichen Akteure 

die Erreichung bzw. Herstellung 

des „guten chemischen“ Zustands 

aller Grundwasserkörper im Rah-

men einer ökologisch nachhaltigen 

Landwirtschaft im Einklang mit einer 

zeitgemäßen Wasserwirtschaft effektiv 

und nachhaltig möglich sein wird.  

Neben den allenfalls erforderlichen 

rechtlichen Vorgaben wurden den 

politischen Amtsträgern im Rahmen 

eines Policy Papers (Abb. 2) folgende 

Empfehlungen zur weiteren Umset-

zung vorgeschlagen: 

•  Die laufende Bewusstseinsbildung 

muss fortgesetzt werden. Information, 

gute Beispiele, Beratungsmöglich-

keiten und Erfolge sind öffentlich zu 

kommunizieren. Dies soll auch über 

regionale Medien erfolgen. 

•  Eine fachkundige Umweltberatung 

soll auch in Zukunft eine grund-

wasserschonende Landwirtschaft 

unterstützen.

•  Zur Wissensvermittlung sollen Lehr-

gänge und Kurse für Bodenkompe-

tenz, Bodengesundheit und Grund-

wasserschutz regelmäßig angeboten 

werden. Das Kompetenzzentrum 

Boden der Landwirtschaftskammer 

soll genutzt werden.

•  Die Einrichtung von „Grundwasser- 

Muster-Höfen“ soll geprüft werden. 

Diese können als Vorbild für eine 

grundwasserverträgliche Landwirt-

schaft dienen und Wissen, Erfahrung 

und Können an andere Landwirte 

weitergeben.

•  Erfolgreiche Methoden zur grund-

wasserschonenden Landwirtschaft 

sollen gesammelt, ausgewertet und 

in geeigneter Form im Sinne eines 

Erfahrungsaustausches zugänglich 

gemacht werden.

•  Gemeinden, als Verantwortliche für 

die Trinkwasserversorgung, sollen 

eine dauerhafte Kommunikation 

mit den Landwirten betreiben und 

grundwasserschonende Maßnah-

men (z. B. Bildungs- und Beratungs-

programme vor Ort, Unterstützung 

von Pilotprojekten und aktive Kom-

munikation der Themen über die 

Gemeindemedien) fördern. 

•  Regionalmanagements sollen die 

Gemeinden und regionalen Projekt-

träger unterstützen bzw. koordinie-

rende Aufgaben übernehmen.

•  Kooperative Projekte zur Nährstoff-

verteilung von Wirtschaftsdünger 

sind zielorientiert zu verfolgen. Die 

Einrichtung betriebsübergreifender 

Programm: 

INTERREG V-A Slowenien–Österreich für die  

Programmperiode 2014–2020

Dauer

07/2016–06/2019

Budget

Gesamtbudget 1.791.158 Euro

EFRE 1.522.484 Euro

Leadpartner

AT: Amt der Steiermärkischen Landesregierung,  

Abteilung 14, Wasserwirtschaft,  

Ressourcen und Nachhaltigkeit

Projektpartner

SI: Nationales Labor für Gesundheit, Umwelt und Nahrung, Maribor 

(NLZOH)

SI: Institut für ökologisches Ingenieurwesen (IEI)

SI: Wasserversorger System B (WS-B)

SI: Land- und Forstwirtschaftskammer Slowenien, Institut für Land- 

und Forstwirtschaft, Murska Sobota (AFI MS)

AT: Regionalmanagement Südoststeiermark,  

Steirisches Vulkanland

AT: Regionalmanagement Südweststeiermark GmbH

Website: http://www.si-mur-at.eu/
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GRENZREGION 
ENTLANG DER GRENZE SLOWENIEN 

ZUR STEIERMARK/ÖSTERREICH 

Abb. 2: Policy Paper „Nährstoff- und  
Güllemanagement“ © SI-MUR-AT
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Güllelager, moderne Ausbringungs-

techniken, Qualitätssicherung, 

Software-Apps und Dokumentations-

systeme zur Beweissicherung sowie 

die Bekanntmachung der Angebote 

sollen unterstützt werden. 

•  Alle zwei Jahre soll ein „Wasserschutz-

preis“ für grundwasserschonende 

Initiativen, Maßnahmen bzw. Projekte 

ausgelobt und verliehen werden.

•  Das Wissen der behördlichen Kont-

rollorgane soll in allen Initiativen und 

Projekten zum Schutz des Grundwas-

sers berücksichtigt werden.

•  Wissen und Erfahrungen sollen 

in Zukunft noch verstärkt in einer 

grenzüberschreitenden Kooperation 

ausgetauscht werden. Mit Projekten 

wie SI-MUR-AT können Landwirte 

und die Wasserwirtschaft in Sloweni-

en und Österreich profitieren.

Ri(ver)-Charge
Am 1.12.2020 wurde das EU-Projekt  

Ri(ver)-Charge gestartet, das mit Ende 

des Jahres 2021 abgeschlossen sein 

wird. 

Fragestellung und Zielsetzung

Diverse Eintragspfade anthropoge-

ner Spurenstoffe aus Oberflächen-

gerinnen und flächigem Eintrag 

über nicht versiegelte Flächen in das 

oberflächennahe Grundwasser sind 

bereits bekannt. Potentielle Verun-

reinigungen über den Zufluss aus 

den Randgebirgen sind aber noch 

weitgehend unverstanden. Vor allem 

die sich im Zuge des Klimawandels 

ändernden Abflussbedingungen 

aus den Randgebirgen und den sich 

dadurch auch ändernden Infiltra-

tionsbedingungen im randlichen 

Bereich der Becken durch gehäufte 

Starkniederschläge stellen ein Poten-

tial für Verunreinigungen und einen 

erhöhten Eintrag von Schadstoffen 

in die Oberflächengewässer und 

darüber hinaus in die Grundwasser-

vorkommen der Beckenlagen dar. 

Neben der Infiltrationsmöglichkeit in 

oberflächennahe Grundwasserleiter 

Abb. 3: Geologische Karte des Weststeirischen Beckens (vereinfacht) © Universität Graz, Institut für 
Erdwissenschaften

Abb. 4: Schemaskizze zur Grundwasserneubildung in Beckenlagen 
(MBR = Mountain Block Recharge, MFR = Mountain Front Recharge, Gw = Grundwasser,  
blaue Pfeile = Grundwasserneubildung, rote Pfeile = Oberflächenabfluss) © Universität Graz, Institut für 
Erdwissenschaften

können in Randbereichen auch tiefer 

zirkulierende Wässer sowohl über 

Infiltration von Oberflächenwässern 

im Randbreich als auch unterirdisch 

in tiefere Grundwasserstockwerke 

dotieren. In diesem Projekt sollen 

Grundlagen erarbeitet werden, die 

Aussagen ermöglichen, inwieweit 

anthropogene Verunreinigungen im 

Grundwasser bzw. den Oberflächen-

gewässern in den Randbereichen des 

Weststeirischen bzw. Marburger Be-

ckens vorkommen bzw. wenn, woher 

sie stammen.

Untersuchungsgebiete Weststeiri-

sches und Marburger Becken

Der slowenisch-steirische Grenzraum 
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westlich der Mur bis ins Becken von 

Marburg (Maribor) im Süden bietet 

für die Untersuchungen aufgrund 

zweier Hauptmerkmale ausgezeich-

nete Bedingungen: Einerseits weist 

das Gebiet unterschiedliche Arten 

des randlichen Oberflächenzuflusses 

auf, welches sowohl alpine Charak-

teristika aus dem Stubalpen-Koralm-

gebiet, aber auch deutlich flachere 

und kleinere Einzugsgebiete entlang 

des Grenzraums bis hin zum südlich 

angrenzenden Becken von Marburg 

umfasst. Es herrschen somit verschie-

dene Niederschlags- und Abflussver-

hältnisse.

Andererseits ist das Weststeirische 

Becken durch seine sehr gute hydro-

geologische Abgrenzbarkeit gekenn-

zeichnet und es liegen bereits erste 

Kenntnisse zur Geometrie und Sedi-

mentfüllung des Beckens vor (Abb. 3). 

Weitere seismische Untersuchungen 

zur Erfassung der Geometrie und v. a. 

der Lage der Sedimentschichten am 

Beckenrand sind jedoch erforderlich. 

So können Grundlagen geschaffen 

werden, die Aussagen über das 

Infiltrationspotential der randlichen 

Zuflüsse sowohl oberirdisch wie 

auch unterirdisch in Grundwas-

serkörper in den Beckenlagen des 

Weststeirischen Beckens ermögli-

chen. 

Mountain Block Recharge (MBR)

Die Grundwasserneubildung in 

Beckensedimenten erfolgt neben 

der direkten Infiltration von Nie-

derschlagswasser im Becken auch 

über das Wasser, welches aus den 

Randgebirgen in das Becken fließt. 

Die Randgebirge können im wei-

testen Sinne als „Mountain Block“ 

(MB) beschrieben werden, aus de-

nen die Grundwasserneubildung 

über zwei Arten erfolgen kann  

(z. B. in Markovich et al., 2019). Zum 

einen fließen Oberflächenwässer 

aus dem MB in das Becken, versi-

Basis- 
parameter

Pharmazeutika 
und Korrosions-
schutzmittel

Bor Carbamazepin

Calcium Diclofenac

Eisen Koffein

Kalium Naproxen

Magnesium Paracetamol

Mangan Salicylsäure

Ammonium
1-Methyl-1H- 
Benzotriazol

Chlorid
4-Methyl-1H- 
Benzotriazol

Nitrat
5-Methyl-1H- 
Benzotriazol

Nitrit 1H-Benzotriazol

Orthophosphat

Sulfat

Gesamthärte

Karbonathärte

DOC

Tab. 1: Parameterliste Abb. 5: Überblick über die Probenahmepunkte © Universität Graz, Institut für Erdwissenschaften

ckern teilweise und reichern somit 

die Grundwässer (vor allem ober-

flächennahe Grundwässer) an. 

Dieser Prozess wird in der Literatur 

als „Mountain Front Recharge“ 

(MFR) bezeichnet  und ist schema-

tisch in Abbildung 4 dargestellt. 

5–50 Prozent der Grundwasser-

neubildung in Beckensedimenten 

erfolgt durch den „Mountain Block 

Recharge“ (MBR), d. h. Wässer aus 

den Randgebirgen fließen unterir-

disch den Grundwasserkörpern in 

den Beckensedimenten zu. 

Dies kann sowohl über sehr tiefzir-

kulierende Systeme (Störungszonen, 

Bruchlinien, …) als auch sehr ober-

flächennah (Hangwässer) erfolgen. 

Somit ermöglicht der MBR auch 

eine rezente Neubildung von Tie-

fengrundwässern (Grundwässer in 

tieferliegenden Sedimentschichten 

der Beckenlagen) in den Randzo-

nen der Becken.
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Programm
INTERREG V-A  
Slowenien– 
Österreich für die 
Programmperiode 
2014–2020

Dauer
12/2020–11/2021

Budget
Gesamtbudget  
350.000 Euro
EFRE 297.500 Euro

Leadpartner
AT: Amt der Steier-
märkischen Landes-
regierung, Abteilung 14, 
Wasserwirtschaft,  
Ressourcen und  
Nachhaltigkeit

Projektpartner
SI: Nationales Labor für  
Gesundheit, Umwelt und  
Nahrung, Maribor (NLZOH)
AT: Universität Graz, Institut 
für Erdwissenschaften (IEW)

Website:
http://www. rivercharge. 
steiermark.at/

Monitoring

Die Behebung qualitativer Mängel 

und die Vermeidung von anthropo-

genen Einträgen in Oberflächenge-

wässer stellen die übergeordnete 

Herausforderung innerhalb des 

Programmgebiets dar, die im vorlie-

genden Projekt bearbeitet wird.  

Der Schutz der Oberflächenwasser- 

und Grundwasserqualität ist von 

hoher gesellschaftlicher Relevanz. 

Viele Bäche, die in die Flüsse Mur 

und Kutschenitza einmünden, wei-

sen qualitative Mängel auf. 

Andererseits basiert die 

Trinkwasser versorgung in der 

Projektregion überwiegend auf 

Grundwasser, das vorwiegend von 

diesen Vorflutern alimentiert wird. 

Die Erreichung und Erhaltung des 

guten qualitativen Zustands der 

Grundwasserkörper ist insbesonde-

re in Zeiten des Klimawandels, von 

dessen Auswirkungen die Südstei-

ermark und Slowenien besonders 

stark betroffen sind, von immenser 

Bedeutung.

Im Allgemeinen wird davon aus-

gegangen, dass die Wasserqualität 

der Bäche und Flüsse sehr stark von 

punktuellen Einleitungen (z. B. von 

Betrieben und Kläranlagen) be-

einflusst wird. Dazu kommen aber 

auch noch eher diffuse Einträge 

über den Oberflächenzufluss aus 

dem Randgebirge, aus der Land-

wirtschaft durch Drainagen oder 

von Hangwässern, die in die Vorflu-

ter gelangen. 

Um eine qualitative Beeinflussung 

feststellen zu können, müssen die 

Oberflächen-, aber auch Grund-

wässer qualitativ untersucht und 

beschrieben werden. Hierfür wird 

eine Parameterliste (Tab. 1) erstellt 

und entsprechend den zeitlichen 

und finanziellen Möglichkeiten ein 

Monitoringprogramm der Ober-

flächen- und Grundwässer vom 

Randgebirge bis in die Beckenlagen 

zusammengestellt. Dies erlaubt, 

potentielle Eintragsmöglichkeiten 

von Stoffen aus den Oberflächen-

gewässern in das Grundwasser 

und gegebenenfalls umgekehrt zu 

identifizieren. 

Hinsichtlich der in Frage kommen-

den Qualitätsparameter und der 

zu betrachtenden Einzugsgebiete 

wurde versucht, bestmögliche 

Probenahmepunkte festzulegen. 

Diese orientieren sich an Bereichen 

vorwiegend in den randlichen Be-

ckengebieten, wo die Gewässer von 

„unberührter Natur“ in Siedlungs-

gebiete übertreten. Abbildung 5 gibt 

einen Überblick über die Probenah-

mestellen im vorliegenden Projekt. 

Ableitbare wasserwirtschaftliche 

Strategien

Grundlage für das Grundverständ-

nis bilden die in diesem Projekt 

generierten Datensätze zur Oberflä-

chen- und Grundwasserqualität aus 

dem vorgesehenen Monitoring, die 

eine essenzielle Basis für weiter-

führende Untersuchungen und die 

nachhaltige Nutzung und Bewirt-

schaftung der Wasserressourcen 

darstellen. Durch die Erkenntnisse 

des Projekts wird es möglich sein, 

festzustellen, „woher die Flüsse ihr 

Wasser beziehen“. 

Dotieren in erster Linie die Rand-

gebirge v. a. mit ihrem Oberflä-

chenabfluss oder eher durch den 

unterirdischen Abfluss die Vorflu-

ter? 

Gelangt vorwiegend Oberflächen-

wasser ins Grundwasser oder 

umgekehrt oder sind beide Systeme 

separat voneinander zu betrachten? 

Geschehen die anthropogenen Ein-

träge eher diffus oder eher punktu-

ell? Es wird aufgezeigt, ob, wo, wie 

und warum es zu anthropogenen 

Einträgen in die Oberflächen- und 
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Grundwässer kommt, ob diese an-

 thropogenen Einträge negative 

Auswirkungen auf die Wasser-

qualität haben oder nicht. 

Daraus abgeleitet wird eine Stra-

tegie für ein Monitoring zur quali-

tativen Überwachung von Oberflä-

chen- und Grundwässern für eine 

nachhaltige Nutzung erstellt und 

Vorschläge zur Bewirtschaftung der 

Wasserkörper abgegeben. 

Zum Abschluss des Prozesses ste-

hen Richtlinien zur Entscheidungs-

unterstützung für die öffentliche 

Verwaltung, lokale Entscheidungs-

träger, Umweltorganisationen und 

Stakeholder zur Verfügung, die 

definiert und umgesetzt werden.    
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HOCHWASSEREREIGNISSE 
IN DER STEIERMARK 2021 

Im Jahr 2021 wurden im Laufe des Frühjahrs bis hin zum Sommer zahlreiche 

Hochwässer in Folge von heftigen Gewittern und Starkniederschlägen ver-

zeichnet. Betroffen von diesen Ereignissen waren im Kompetenzbereich der 

Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) hauptsächlich der Norden und Os-

ten der Steiermark, im Bereich der Bundeswasserbauverwaltung (BWV) der 

Steirische Zentralraum sowie der Südosten des Landes. Für die Abwicklung 

und Beseitigung der Schäden wurden seitens der WLV 17 Sofortmaßnahmen 

im Ausmaß von 1.425.000,00 Euro im Bereich der BWV 10 Sofortmaßnahmen 

mit einem Gesamtinvestvolumen von 883.000,00 Euro erstellt, finanziert und 

umgesetzt bzw. befinden sich in Umsetzung. Das Ziel von Sofortmaßnahmen 

ist die Wiederherstellung von geregelten Abflussverhältnissen. Dies erfolgt 

in der Regel durch Beseitigung von Verklausungen, Bachräumungen, Räu-

mung von Geschiebesperren und Rückhaltebecken sowie lokalen Ufersiche-

rungen. Ein weiterer Schwerpunkt der WLV ist der Umgang mit den abgela-

gerten Geschiebe- und Wildholzmassen.

Hauptereignisse: Der Fokus 

der nachfolgenden Betrach-

tung liegt hauptsächlich auf 

den in den Monaten Juni und Juli 2021 

auftretenden Hochwasserereignissen 

(Abb. 3). Darüber hinaus, also in den 

Monaten zuvor, aber auch im August 

und September, wurden hinsichtlich 

des Schadensausmaßes kleinere 

Ereignisse registriert, welche jedoch 

ebenso im Rahmen der Sofortmaß-

nahmen der beiden Dienststellen 

saniert oder in die Instandhaltungs-

programme aufgenommen wurden.

Juni 2021
Bereits am 04. Juni 2021 kam es im 

Bereich Knittelfeld zu einem lokalen 

Starkregenereignis, wo es am St. Ma-

reiner Feuerbach zu Geschiebeabla-

gerungen und Ufereinrissen kam. 

In der Gemeinde Ramsau am Dach-

stein (Bezirk Liezen) verursachte eine 

von West nach Ost ziehende Gewit-

terfront am 14. Juni 2021 einen hoch-

wasserauslösenden Starkregen. Die 

Folge waren hohe Wasserabflüsse im 

Abb. 2: Rückhalteraum mit ausgefiltertem Geschiebe  
und Wildholz © WLV

Abb. 1: Geschiebesperre am Kleinen Fölzbach bei Höhenmeter 8,5  
verhinderte massive Schäden im Siedlungsraum © WLV

EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE KOMPETENZBEREICHE DER BUN-
DESWASSERBAUVERWALTUNG UND DES FORSTTECHNISCHEN 
DIENSTES DER WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG
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Kettererbach und im Silberkarbach. 

Weiters kam es zu Bachverwerfungen 

und Geschiebeanlandungen sowie 

zur Verfüllung des Geschiebebeckens 

Kettererbach.

In den Jahren 2014 bis 2017 wurde 

das Projekt am Kleinen Fölzbach 

(Gemeinde Eisenerz, Bezirk Leoben) 

umgesetzt. Am Montag, dem 21. Juni 

2021 um circa 16:30 Uhr verursachte 

eine von West nach Ost durchziehen-

de Gewitterzelle einen 120-minütigen 

Starkregen. Die Gewitterzelle regnete 

sich im Bereich Kaiserschild aus und 

führte zu einem circa 75-jährlichen 

Niederschlagsereignis (circa 54 mm 

in 15 Minuten). Dieser enorme Nieder-

Abb. 4: Schwarzenbach mit extremen Geschiebetrieb, Uferanrissen und  
extremer Seitenerosion © WLV

Abb. 3: Übersicht der Hochwasserereignisse im Bereich der WLV © WLV

Abb. 5: Schwarzenbach, Geschiebe- und Wildholzanlandungen im Gerinne  
© WLV

schlag verursachte ein Murereignis 

am Schwemmkegel. Das kürzlich 

fertiggestellte Bauwerk der WLV 

zeigte volle Wirkung und verhinderte 

massive Schäden im Siedlungsraum 

(Abb. 1 und 2). Der Murprozess wurde 

gestoppt und das Hochwasser schad-

los abgeleitet.
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Am 25. Juni 2021 wurden Schäden an 

den Grazer Gewässern Thaler Bach, 

Kroisbach, Leonhardbach, Maria-

troster Bach, Petersbach sowie am 

Ragnitzbach infolge von kurzen, aber 

lokal sehr heftigen Niederschlägen 

verzeichnet. 

Des Weiteren waren durch die von 

Westen nach Osten abziehende 

Niederschlagsfront ebenso der 

Rabnitzbach, der Glantschenbach, 

der Ratschenbach, der Stuhlsdor-

Abb. 6: Anspringen der Hochwasserentlastung am Rückhaltebecken Stufenbach, Ziegelstraße © KK

ferbach sowie der Urschabach in 

der Gemeinde Eggersdorf bei Graz 

betroffen. Die Schadensbilder waren 

auch hier zahlreiche Ufereinrisse, 

Anlandungen sowie Verklausungen 

bei Brückenbauwerken.

Juli 2021
Eine von Westen nach Osten durch-

ziehende Gewitterfront verursachte 

am 17. Juli 2021 um circa 15:00 Uhr 

einen 120-minütigen Starkregen im 

Raum nördlich der Enns. Eine weitere 

Front mit circa 60 Minuten Starkregen 

zog am 18. Juli 2021 gegen 17:00 Uhr 

über denselben Bereich. 

Die Nachberegnung hielt bis zum 

19. Juli 2021 an. Besonders betroffen 

waren die Gemeinden Ardning und 

Admont, beide Bezirk Liezen. In der 

Gemeinde Ardning waren vor allem 

Abb. 7: Niederschlagsmessstelle Stufenbach, Ziegelstraße © BF Graz Abb. 8: Pegelmessstelle Gabriachbach, Erlengrund © BF Graz
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Abb. 9: Volleinstau am Rückhaltebecken Raababach © igbk

der Metschnitz- und Ardningbach 

betroffen. In der Gemeinde Admont 

war vor allem der Ortsteil Mühlau mit 

Essling- und Schwarzenbach betrof-

fen (Abb. 4 und 5).

Am 30. Juli 2021 waren ab den späten 

Nachmittagsstunden starke Gewit-

terzellen mit Starkregen, Sturm und 

Hagel über die Steiermark hinweg-

gezogen. Hauptbetroffen waren hier 

die Stadt Graz sowie der Steirische 

Zentralraum. An der Pegelmesssta-

tion Graz-Andritz wurde laut ZAMG 

ein Rekordwert von circa 172 l/m² 

Niederschlag gemessen. Überflutun-

gen von Straßen und Kellern waren 

die Folge. Es wurde ein Krisenstab in 

der Berufsfeuerwehr der Stadt Graz 

eingerichtet. Innerhalb von wenigen 

Stunden wurden rund 500 Schad-

lagen gemeldet, von welchen bis 

Mitternacht bereits circa 200 abgear-

beitet werden konnten. 

Zur Beurteilung der Lage aus der 

Luft wurde ein Hubschrauber des 

Bundesministeriums für Inneres 

angefordert, welcher am 31. Juli 

2021 in den Morgenstunden Erkun-

dungsflüge im Beisein von Exper-

ten durchführte.  In der Stadt Graz 

waren die nördlichen und östlichen 

Bezirke am stärksten betroffen. 

Am Ragnitzbach gab es Überflutun-

gen und Unterspülungen an Brücken-

bauwerken. Am Schöckelbach kam 

es zu örtlichen Verklausungen.  

 

Das Rückhaltebecken (RHB) Pe-

tersbach war circa 40 cm hoch einge-

staut. Bei den Becken am Gabriach-

bach, Erlengrund und Stufenbach, 

Ziegelstraße sind die Hochwasserent-

lastungen angesprungen (Abb. 6 bis 8).

Das Rückhaltebecken am Stufen-

bach, Waldhaus war circa 4,5 m 

sowie das Becken am Zusertalgerinne 

circa 1,80 m eingestaut.

In Graz-Umgebung war das RHB 

Raaba bach nur mehr 30 cm unter der 

roten Warnmarke (Abb. 9). Dies ent-

spricht beinahe einem HQ100-Ereignis.

Für den Bereich der Oststeiermark 

wurden am 30. Juli 2021 im Raum 

Gleisdorf Regenmengen zwischen 

90 und 100 l/m² gemessen, die jedoch 

durch die Gewässer gut aufgenom-

men werden konnten. 

Lediglich beim Rückhaltebecken 

Labuch wurde die grüne Warnmarke 

knapp überschritten. Es waren auch 

die Bezirke Leibnitz, Weiz und Hart-

berg-Fürstenfeld von den Schäden 

aus dem massiven Starkregenereig-

nis betroffen.  

 

So waren insgesamt in diesen 

Bezirken unwetterbedingt rund 300 

Einsätze abzuarbeiten. Durch die 

Rückhaltebecken und Linearmaß-

nahmen in der Stadt Graz konnte 

alleine bei dem Ereignis am 30. Juli 

2021 ein kolportierter Schaden von 

rund 21 Millionen Euro verhindert 

werden. 

Durch diese Hochwasserschutz-

anlagen werden rund 740 Objekte 

geschützt.      
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FERTIGSTELLUNG DER HOCHWASSERSCHUTZ-
MASSNAHMEN IM ORTSZENTRUM DER GEMEINDE GASEN

Feierliche Eröffnungsfeier mit geladenen Ehrengästen am 27. August 2021 © Gemeinde Gasen

Die Projekte der Bundeswas-

serbauverwaltung (BWV) 

und der Wildbach- und 

Lawinenverbauung (WLV), welche 

eine Gesamtinvestition von  

13,8 Millionen Euro aufweisen, 

wurden in einem abgestimmten Ge-

samtkonzept entwickelt. Durch diese 

geplanten Maßnahmen am Gasen-

bach und dessen Zubringerbächen 

werden im Endausbau 58 Objekte 

und rund 1.600 lfm Landes- und 

Gemeindestraßen geschützt.

Nach dem offiziellen Spatenstich 

des umfangreichen Hochwasser-

schutzprojektes am 24. April 2019 

wurde umgehend mit den Schutz-

maßnahmen begonnen und nach 

rund 28 Monaten konnten die 

Hochwasserschutzmaßnahmen der 

BWV finalisiert werden. Das Hoch-

wasserschutzprojekt der WLV besteht 

aus der Errichtung eines Filterbau-

werks aus Stahlbeton, welches am 

Ortseingang von Gasen das anfal-

lende Geschiebe und Schwemmholz 

auffängt. Die Maßnahmen der WLV 

wurden seit Baubeginn zu mehr als 

50 Prozent umgesetzt. Eine Fertig-

stellung der Hochwasserschutzver-

bauungen an den Zubringerbächen 

wird aus derzeitiger Sicht im Jahr 

2024 erfolgen.

Nach Abschluss und Fertigstellung 

aller Schutzmaßnahmen der BWV 

sowie der WLV, welche durch das 

Bundesministerium für Landwirt-

schaft, Regionen und Tourismus, 

dem Land Steiermark, der Gemein-

de Gasen sowie der Landesstraßen-

verwaltung unterstützt werden, ist 

ein Schutz vor 100-jährlichen Hoch-

wässern für den Ort Gasen gegeben.

In den vergangenen Jahren wurde die Gemeinde Gasen mehrmals schwer 

von extremen Wetterereignissen getroffen. Der Schutz vor Naturkatastrophen 

ist daher vor allem für die Gemeinde Gasen ein besonders wichtiges Anlie-

gen. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen 

und Tourismus, dem Land Steiermark und der Gemeinde Gasen konnte ein 

umfassendes Hochwasserschutzprogramm umgesetzt und Ende August 2021 

feierlich eröffnet werden.

Der QR-Code leitet Sie zu einem Kurz-

video über die Hochwasserschutz-

maßnahmen in der Gemeinde Gasen 

weiter.        
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DIE SÄUERLINGE DER 
STEIERMARK –  
EINE SCHÜTZENSWERTE 
BESONDERHEIT?

Über die Säuerlinge der Steiermark gibt es eine Vielzahl an Publikationen: 

Eine erstmalige Aufstellung lieferte der Autor A. F. REIBENSCHUH (1889). Die-

se wurde von H. ZETINIGG (1993) teilweise übernommen und ergänzt. Ging 

es Reibenschuh und Zetinigg in erster Linie um die Inventarisierung und Be-

schreibung der vorhandenen Säuerlinge, so sind in den letzten Jahrzehnten 

vorwiegend wissenschaftliche und wasserwirtschaftliche Fragestellungen 

in den Vordergrund gerückt: Wie alt sind die Wässer? Woher kommt das Koh-

lendioxidgas in den Wässern? Handelt es sich bei diesen Wasservorkommen 

um eine wasserwirtschaftlich relevante Ressource? Sind sie wasserwirt-

schaftlich „wertvoll“? 

Die im Auftrag der Abteilung 

14 – Wasserwirtschaft, Res-

sourcen und Nachhaltigkeit 

beauftragte Studie „Grundlagenerhe-

bung der Säuerlinge in der östlichen 

Steiermark“ (GOSTENCNIK & WINK-

LER, 2021) versucht, einigen dieser 

Fragen auf den Grund zu gehen. 

Für diese Studie wurden vier Säu-

erlinge im Osten der Steiermark für 

eine Probenahme ausgewählt. Zwei 

dieser Säuerlinge befinden sich 

an der Nordseite der Fischbacher 

Alpen, geologisch im Kontaktbereich 

zwischen dem Koralpe-Wölz-Decken-

system und dem Silvretta-Seckau-De-

ckensystem. Die tektonische Zuord-

nung wurde von SCHUSTER (2015) 

und SCHUSTER & NOVOTNY (2015) 

übernommen und entspricht in 

diesem Bereich der vormaligen De-

ckengrenze zwischen Mittelostalpin 

und Unterostalpin (TOLLMANN, 1963). 

Ausgewählt wurden der Säuerling 

Jasnitz (Stadtgemeinde Kindberg) und 

der Säuerling in der Stanz (Gemeinde 

Stanz im Mürztal), beide detailliert 

beschrieben von ZETINIGG (2017). Die 

anderen beiden Probenahmestellen 

befinden sich im oststeirischen Be-

cken, südwestlich des Stradner Kogels 

(Marktgemeinde St. Anna am Aigen), 

der in der jüngsten Phase des oststei-

rischen Vulkanismus, vor circa 2,5 bis 

4 Millionen Jahren (PILLER et al., 2004), 

aus basaltischer Lava gebildet wurde. 

Hier wurden die Brodelsulz und der 

Säuerling von Klapping ausgewählt 

(beide beschrieben in ZETINIGG, 

1993). Es wurden die Feldparameter 

Wassertemperatur, pH-Wert, elektri-

sche Leitfähigkeit und gelöster Sau-

erstoff vor Ort im Gelände gemessen 

und zusätzlich Proben genommen, um 

die Konzentration der Hauptanionen 

und -kationen sowie von Helium und 

Neon im Labor zu bestimmen (Abb. 1). 

Um die Herkunfts- bzw. Bildungs-

umstände der austretenden Wässer 

bestimmen und den Ursprung des 

CO2-Gases der Säuerlinge feststellen 

zu können, wurden unterschiedliche 

Isotopenuntersuchungsmethoden 

durchgeführt und kombiniert. Dafür 

Mag. Dr. Michael Ferstl
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Landesregierung
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Ressourcen und Nachhaltigkeit
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Abb. 1: Die fachgerechte Probenahme zur 
Helium-Analyse ist recht aufwendig. Dazu 
eine Anleitung der Universität Bremen 
(2016): „Mit einem durchsichtigen Schlauch 
Kupfer-Rohr mit Pumpleitung verbinden - 
einen kurzen Schlauch auf das andere 
Rohrende stecken und verengen, so dass 
sich der Wasserdruck erhöht oder Ventil und 
Manometer anbringen - das Rohrende mit 
dem Abfluss (kurzer Schlauch) schräg (ca. 
45°) aufrecht halten - das Rohr (40 ml) min-
destens zehnmal spülen, d.h. min. 500 ml 
durchfließen lassen, dabei mit einem harten 
Gegenstand auf den Behälter schlagen, um 
Luftblasen von den Rohrinnenwänden zu 
lösen - erst oben, dann unten fest zuschrau-
ben: die planen Oberflächen der Klemme 
müssen dicht aufeinander liegen!“  
© A14/Michael Ferstl

wurden die Konzentrationen der 

stabilen Isotope Deuterium (2H), Sau-

erstoff-18 (18O), Kohlenstoff-13 (13C), 

Helium-3 (3He) und Helium-4 (4He) 

sowie das radioaktive Tritium (3H) er-

mittelt. Die Ergebnisse der hydroche-

mischen Analysen zeigen, dass die 

Zusammensetzungen der vier unter-

suchten Wässer sehr unterschiedlich 

sind und eine Zuordnung zu unter-

schiedlichen Wassertypen möglich 

ist. Der Säuerling Jassnitz entspricht 

dem Kalzium-Magnesium-Bikarbo-

nat-Typ, der Säuerling in der Stanz 

dem Kalzium-Bikarbonat-Sulfat-Typ, 

der Säuerling von Klapping und die 

Brodelsulz dem Kalzium-Bikarbo-

nat-Typ. Hohe CO2-Partialdruckwerte 

belegen, dass eine stetige CO2-Gas-

nachlieferung aus dem Untergrund 

erfolgen muss. 

Um die Frage klären zu können, 

woher das CO2-Gas genau stammt, 

wurde das Verhältnis der Isotope von 

Helium zueinander berechnet und 

die Konzentrationen der Edelgase 

Helium und Neon gegenüberge-

stellt. Die verwendeten Analysen 

beruhen auf der Tatsache, dass 3He 

im Erdmantel häufiger auftritt als 

in der Erdkruste und Atmosphäre. 

Der Grund dafür liegt darin, dass 

die Erdkruste Richtung Atmosphäre 

ausgast und aus radioaktivem Zerfall 

nachgebildetes Helium vorwiegend 
4He ist.  Dabei zeigte sich, dass einer-

seits CO2-Gas aus dem Erdmantel 

(Säuerling von Klapping, Brodelsulz) 

und andererseits aus der Erdkruste 

(Säuerling Jasnitz, Säuerling in der 

Stanz) stammt. Die CO2-Quelle für 

den Säuerling von Klapping und die 

Brodelsulz (sowie den Johannisbrun-

nen in Hof bei Straden und die Bad 

Gleichenberger Mariannenquelle, 

siehe POLTNIG et. al., 2000) ist ein-

deutig dem Erdmantel zuzuordnen 

und in Verbindung mit dem oststei-

rischen Vulkanismus zu deuten. Die 

CO2-Quelle für den Säuerling Jasnitz 

und den Säuerling in der Stanz liegt 

in deutlich geringerer Tiefe, nämlich 

der Erdkruste, wo das CO2 am Kon-

takt zwischen Koralpe-Wölz-Decken-

system und Silvretta-Seckau-Decken-

system aufsteigen kann. Hinsichtlich 

des Wasseralters der vier beprobten 

Säuerlinge lässt sich festhalten, dass 

es sich bei den Säuerlingen von 

Klapping, Jasnitz und in der Stanz um 

Tiefengrundwasser (Wasseralter > 50 

Jahre) handelt. Das Quellwasser der 

Brodelsulz stammt jedoch größten-

teils aus einem sehr seicht liegenden 

Grundwasserleiter, der meteorische 

Wässer kurzfristig speichert und am 

Quellaustritt mit trockenem CO2-Gas 

anreichert. 

Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Wässer der Säuerlinge Jasnitz, in 

der Stanz, Klapping und Brodelsulz 

meteorischen Ursprungs sind. Der 

Ursprung des in den Säuerlingen 

auftretenden CO2-Gases ist bei allen 

vier vorwiegend geogen. Das CO2-

Gas der beiden Säuerlinge Jasnitz 

und in der Stanz stammt aus der 

Erdkruste, wohingegen der Säuerling 

von Klapping und die Brodelsulz 

das CO2-Gas aus dem Erdmantel, 

also wesentlich tiefer als die beiden 

vorher genannten, beziehen und 

somit neben den bisher bekannten 

Säuerlingen Johannisbrunnen (Hof 

bei Straden) und Mariannenquelle 

(Bad Gleichenberg) mit dem jungen 

Vulkanismus des steirischen Beckens 

in Zusammenhang gebracht werden 

können. Drei der Säuerlinge (Klap-

ping, Jasnitz, in der Stanz) wurden 

bereits in der Vergangenheit gefasst, 

wobei nur die Fassung des Säuer-

lings Jasnitz dem Stand der Technik 

entspricht. Derzeit liegt keine was-

serwirtschaftliche Nutzung dieses 

Säuerlings vor, der ungedrosselte 

Überlauf am Stockbrunnen dient le-

diglich „Wasserholern“ als „besonde-

re“ Trinkwasserressource (ZETINIGG, 

2017).  Die Säuerlinge von Jasnitz 

und in der Stanz traten ursprünglich 

natürlich aus und wurden erst im 

Nachhinein gefasst. Eine Drosselung 

des Überlaufs des Säuerlings Jasnitz 

bzw. die Anpassung an den Stand 

der Technik bei dem Säuerling in 

der Stanz sind als nicht erforderlich 

anzusehen. 

Darüber hinaus muss aufgrund der 

geringen Dichte der Säuerlinge in 

der Obersteiermark davon ausge-

gangen werden, dass es sich um 

Einzelerscheinungen handelt, deren 

(erneute) Erschließungsmöglichkeit 

mit großen Unsicherheiten verbun-

den ist. Anders verhält es sich beim 

Säuerling von Klapping. Auch wenn 
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nicht gänzlich geklärt ist, ob dieses 

Vorkommen natürlichen Ursprungs 

ist oder erst durch eine gezielte Er-

schließung nutzbar gemacht wurde, 

so zeigt doch das gehäufte Auftreten 

von Säuerlingen im Bereich des 

ost steirischen Vulkanismus, dass 

gewollte zusätzliche (künstliche) 

Erschließungen von Säuerlingen in 

dieser Region mit hoher Wahrschein-

lichkeit möglich sind.  

   

Der Säuerling von Klapping 
und die Hydrographie-Mess-
stelle „Michaelisquell“
Der Säuerling von Klapping befin-

det sich wenige Meter östlich des 

Pleschbachs am Rand eines Fußball-

feldes westlich von Risolaberg im 

Ortsteil Klapping (Marktgemeinde St. 

Anna am Aigen) (Abb. 2). 

H. ZETINIGG (1993) ist zu entnehmen, 

dass der Säuerling von Klapping be-

reits von C. SCHMUTZ (1822) unter der 

Bezeichnung „Bitterwasser“ erwähnt 

wurde. Ob es sich aber wirklich um 

diesen Säuerling gehandelt hat, lässt 

sich nicht mehr klären, genauso we-

nig, ob es sich ursprünglich um einen 

natürlichen Austritt handelte oder um 

eine künstliche Erschließung. Tatsache 

ist, dass es sich bei dem Säuerling um 

einen Arteser handelt. 

Im Archiv der Abteilung 14 findet sich 

zur Frage der Erschließung folgender 

Aktenvermerk des ehemaligen Direk-

tors der Gleichenberger und Johannis-

brunnen AG, Dr. Fuksas, vom 4.2.1964:

„Am 4.2.1964 suchte Dr. Fuksas den 

Mühlenbesitzer WEINHANDL sen., 

derzeit wohnhaft in St. Anna a. A., 

auf und befragte diesen über die 

Bohrarbeiten und Fassungen an der 

Klappinger-Quelle.

Herr Weinhandl, 89 Jahre alt, gab 

– soweit ihm erinnerlich war – eine 

sehr ausführliche und genaue Erklä-

rung über die im Jahre 1905 gemach-

te Bohrung und Quellenfassung. 

Die Bohrung beträgt insgesamt 8 m. 

Bei 8 m wurde ein sehr fester Opak 

angefahren und die Bohrung einge-

stellt. Vor Anfahren der Opakschichte 

wurde eine ca. 20 cm starke Schot-

terschichte durchbohrt. Die Fassung 

ist von der Erdoberfläche bis zu 5 m 

Tiefe in Zementrohren ausgeführt. 

Die restlichen 3 m sind in einem Ei-

senrohr gefaßt. Der Durchmesser des 

Eisenrohres ist ca. 12 cm. Laut Aus-

führung des Herrn Weinhandl sen. 

ist der oberste Zementbrunnenkranz 

durch Witterungseinflüsse kaputt 

gegangen, d. h., daß die Quelle, die 

im Winter eine höhere Temperatur 

als die Luft aufweist, ständigen Dunst 

verursacht und dadurch die Fassung 

zerstört. Derzeit fließt angeblich das 

ziemlich hochstehende Grundwasser 

in den Quellenschacht und „ver-

flüssigt“ die Quelle. Laut Angaben 

des Herrn Weinhandl soll die Quelle 

ursprünglich einen viel stärkeren Ge-

halt an Kohlensäure gehabt haben.“

Mitte der 1960er-Jahre war die Glei-

chenberger und Johannisbrunnen 

AG an einem Ausbau der Quelle 

bzw. des Brunnens zu kommerziellen 

Zwecken interessiert und ließ von 

Univ.-Prof. Dr. Franz Hölzl (1964) eine 

„Erwartungs-Analyse“ erstellen. Zu 

einem Ausbau kam es jedoch nicht.

Im Jahr 2002 ersuchte die Gleichen-

berger und Johannisbrunnen AG um 

die Erteilung der wasserrechtlichen 

Bewilligung für die Niederbringung 

einer Erkundungsbohrung mit einer 

Abb. 2: Der Säuerling von Klapping © A14/Michael Ferstl
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Tiefe von 120 m in unmittelbarer 

Nähe zum Säuerling von Klapping 

und erlangte dazu auch das Wasser-

recht. Ausgeführt wurde die Bohrung 

allerdings auch damals nicht.

Laut dem dieser wasserrechtlichen 

Bewilligung zugrundeliegenden hy-

drogeologisch-technischen Bericht der 

Geoteam GmbH (2001) werden nach 

Durchörtern des etwa 5 m mächtigen 

Quartärs die wasserführenden Leitha-

kalke des Badenium (Alter der Sedi-

mente circa 13 bis 16 Millionen Jahre) 

aufgeschlossen, aus denen der beste-

hende Arteser sein Wasser bezieht. Ab 

einer Tiefe von etwa 90 m werde das 

Grundgebirge erwartet.

Michaelisquell
In Ermangelung einer Tiefengrund-

wassermessstelle des hydrogra-

phischen Dienstes im Bereich der 

Marktgemeinde St. Anna am Aigen 

und um die in GOSTENCNIK & 

WINKLER (2021) getätigte Annahme, 

dass gewollte (künstliche) Erschlie-

ßungen von Säuerlingen im Bereich 

des oststeirischen Vulkanismus mit 

hoher Wahrscheinlichkeit möglich 

sind, verifizieren zu können, ließ das 

Referat für Hydrographie im Bereich 

der Kläranlage der Marktgemeinde 

St. Anna am Aigen eine Tiefbohrung 

zu Monitoringzwecken abteufen. Der 

Aufschlagspunkt der Bohrung liegt 

etwa 300 m nördlich vom Säuerling 

von Klapping entfernt (Abb. 3).

Im Oktober 2020 wurde von der Firma 

Alois Hofer, St. Nikolai ob Draßling, 

diese 120 m tiefe Bohrung niederge-

bracht, die interessante, neue Erkennt-

nisse zum regionalgeologischen Auf-

bau brachte. Nach Durchörtern einer 

etwa 12,5 m mächtigen schluffig-toni-

gen Schichtfolge wurde eine circa  

15 m mächtige, karbonatische Sand-

steinfolge angefahren, an deren Basis 

Lignite auftraten. Danach folgte ab 

einer Tiefe von 27 m bis in eine Tiefe 

von 100 m karbonatisches Festge-

stein. Darunter wurde das paläozoische 

Grundgebirge in Form von quarzhälti-

gem Tonschiefer aufgeschlossen (Abb. 4). 

Nach bohrlochgeophysikalischen 

Untersuchungen wurde beschlossen, 

den Bereich zwischen 48,5 und 53,5 m 

unter Geländeoberkante mit Filterroh-

ren zu versehen. Nach Klarpumpen 

konnte ein artesischer Kopfdruck von 

etwa 0,2 bar gemessen werden. 

Die Überraschung kam beim darauf-

folgenden Kurzpumpversuch. Trotz 

einer annähernd konstanten Förder-

leistung von 2 l/s über zwei Tage (bei 

einer Absenkung des Wasserspiegels 

von etwa 6 m im Bohrloch) kam es zu 

keinen Wasserspiegelschwankungen 

am etwa 300 m entfernten Säuerling 

Abb. 3: Auszug aus der geologischen Karte der Steiermark © Digitaler Atlas Steiermark, verändert

Abb. 4: Bohrprofil Michaelisquell © A14/Michael 
Ferstl

von Klapping.  Eine Begutachtung des 

Bohrkleins lässt darauf schließen, dass 

– entgegen der bisherigen geologi-

schen Annahmen – der Säuerling von 

Klapping Wasser aus Sedimenten des 

Sarmatiums (Alter circa 11,5 bis 13 Mil-

lionen Jahre) erschließt, während die 

neu errichtete Messstelle – aufgrund 

ihrer hydrochemischen Zusammen-

setzung und des hohen CO2-Gehalts 

nunmehr intern als „Michaelisquell“ 

(Abb. 5) bezeichnet – Tiefengrundwas-

ser aus den Schichten des Badeniums 

(Alter circa 13 bis 16 Millionen Jahre) 

zu Tage treten lässt. Hinsichtlich ihrer 

Isotopengehalte (Tritium, Deuterium 

und Sauerstoff-18) durchaus ver-

gleichbar (Wasseralter jedenfalls 

größer als 50 Jahre, ähnliche Bildungs-

bedingungen), unterscheiden sich die 
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Abb. 5: Michaelisquell © A14/Michael Ferstl

hydrochemischen Konzentrationen 

insbesondere bei den Parametern 

Natrium, Kalium, Eisen und Bor 

voneinander. M. HARZHAUSER & W. 

E. PILLER (2004) konnten die Grenze 

zwischen Sarmatium und Badeni-

um in einem etwa 300 m östlich vom 

Säuerling von Klapping entfernten 

Steinbruch nachweisen. In ihrer 

Arbeit beschreiben sie an der Basis 

des Sarmatiums eine tonige Lage, die 

Lignite führt. Diese Lignite wurden 

auch bei der Michaelisquell-Bohrung 

in einer Tiefe von etwa 25 m angefah-

ren. Wissenschaftlich nachgewiesen 

wurde diese Annahme noch nicht, 

weitergehende Analysen wären aber 

auf jeden Fall interessant und wün-

schenswert.       

Will man im Lebensmittel-
handel abgefülltes Wasser 
kaufen, dann stehen einem 
verschiedene Varianten 
zur Auswahl: Natürliches 
Mineralwasser (Säuerling), 
Quellwasser, Tafelwasser, 
Soda wasser, Heilwasser oder 
Ähnliches. 

Um diese Produkte allerdings 
unter den genannten Bezeich-
nungen verkaufen zu dürfen, 
bedarf es der Erfüllung be-
stimmter gesetzlicher Vorga-
ben (siehe auch ZETINIGG 
in Wasserland Steiermark 
1/2006). 

Für die Bezeichnung als „na-
türliches Mineralwasser“ oder 
„Quellwasser“ muss das in 
Verkehr gebrachte Wasser der 
„Mineralwasser- und Quell-
wasserverordnung“ (BGBl. 
II Nr. 309/1999, derzeit in der 
Fassung BGBl. II Nr. 500/2004) 
entsprechen.

Was ist  
was?

„Natürliches Mineralwasser“ ist Wasser,  
das folgende Voraussetzungen erfüllt: 

1.  Es hat seinen Ursprung in einem unterirdischen, vor jeder Verun-
reinigung geschützten Wasservorkommen und wird aus einer oder 
mehreren natürlichen oder künstlich erschlossenen Quelle/n annä-
hernd gleicher Charakteristik gewonnen. 

2. Es ist von ursprünglicher Reinheit. 
3.  Es hat eine bestimmte Eigenart, die auf seinen Gehalt an Mineralstof-

fen, Spurenelementen oder sonstigen Bestandteilen zurückzuführen 
ist und weist gegebenenfalls bestimmte ernährungsphysiologische 
Wirkungen auf. 

4.  Seine Zusammensetzung, Temperatur und übrigen wesentlichen 
Merkmale müssen im Rahmen natürlicher Schwankungen konstant 
bleiben, sie dürfen insbesondere durch eventuelle Schwankungen 
in der Schüttung nicht verändert werden. 

War es vor dem Beitritt zur Europäischen Union Voraussetzung, dass 
„natürliches Mineralwasser“ einen Anteil von mindestens 1 g/l gelöste 
feste Stoffe enthält, so ist dies nunmehr nicht mehr erforderlich. Dafür 
darf die Menge einzelner gelöster fester Stoffe die Grenzwerte der 
Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 derzeit in der Fassung 
BGBl. II Nr. 362/2017) überschreiten.

Der Antrag auf Anerkennung eines Wassers als „natürliches Mineral-
wasser“ ist unter Anschluss der erforderlichen Angaben und Unter-
lagen beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz einzureichen.

„Natürliches Mineralwasser“ kann zusätzlich als „Säuerling“ bezeich-
net werden, wenn es einen natürlichen Gehalt an Kohlendioxid von 
mehr als 250 mg/l aufweist und, abgesehen von einem weiteren Zusatz 
an Kohlendioxid, keine anderen Veränderungen erfahren hat.
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Der folgende Bericht zeigt die hydrologische Gesamtsituation in der Steier-

mark für das erste Halbjahr 2021. Ganglinien bzw. Monatssummen von cha-

rakteristischen Messstellen der Fachbereiche Niederschlag, Oberflächen-

wasser und Grundwasser werden präsentiert.

DI Dr. Robert Schatzl
Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung
Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, 
Ressourcen und Nachhaltigkeit
8010 Graz, Wartingergasse 43
T: +43(0)316/877-2014
E: robert.schatzl@stmk.gv.at

Niederschlag

Betrachtet man das erste 

Halbjahr, so lagen die Nie-

derschlagssummen in der 

gesamten Steiermark um circa 20 % 

unter den langjährigen Mittelwer-

ten (Abb. 1).  Bei genauerer Ansicht 

der einzelnen Monate sieht man 

aber zum Teil große Abweichungen: 

Im Monat Jänner gab es landesweit 

überdurchschnittliche Niederschlä-

ge, wohingegen die Monate Febru-

ar bis April viel zu trocken waren.  

 

Erst im Mai kam es dann wieder 

zu ausgiebigen Niederschlägen, 

schlussendlich waren im Monat Juni 

wieder deutlich unterdurchschnitt-

liche Niederschläge zu beobachten 

(Abb. 2). Die absoluten Nieder-

schlagswerte reichten im Beobach-

tungszeitraum Jänner bis Juni von 

196 mm an der Station Oberwölz bis 

674 mm an der Station Frein.

Lufttemperatur
Die Lufttemperaturen lagen in etwa 

bei den langjährigen Mittelwerten 

oder leicht darüber. Die Abweichun-

gen bewegten sich in der gesamten 

Steiermark zwischen –0,3 °C und  

0,4 °C (Tab. 1).

Betrachtet man die einzelnen Monate, 

so waren die Temperaturen in den 

Monaten Jänner, Februar und Juni 

höher als im Vergleichszeitraum von 

1981–2010. In den Monaten April und 

Mai wiederum war es zu kühl (Tab. 2). 

Vier ausgewählte Temperaturver-

läufe, Gößl, Judenburg, Graz-Andritz 

HYDROLOGISCHE 
ÜBERSICHT
FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2021
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und St. Peter am Ottersbach, sind in 

Abbildung 3 dargestellt.

Oberflächenwasser 
Die Durchflüsse zeigten sich im ers-

ten Halbjahr 2021 einheitlich unter-

durchschnittlich, wobei die Defizite 

landesweit zwischen 5 und 20 % 

lagen (Tab. 3).

Analysiert man die einzelnen Monate, 

zeigt sich folgendes Bild: 

In den Monaten Jänner und speziell 

im Februar, in dem bedingt durch 

die hohen Temperaturen bereits die 

Schneeschmelze einsetzte, waren 

landesweit zum Teil deutlich über-

durchschnittliche Durchflüsse zu 

beobachten. 

Abb. 2: Vergleich Niederschlag 1. Halbjahr 2021 (rot) mit Reihe 1981–2010 (blau) © A14

Abb. 1: Relative Niederschlagsmenge in Prozent vom Mittel 1. Halbjahr 2021 © A14

Abb. 3: Temperaturvergleich 1. Halbjahr 2021: Mittel (schwarz), 2021 (rot) und Extremwerte (blau) © A14



28

Pegel
Mittlerer Durchfluss [m³/s]

1. Halbjahr 2021 Langjähriges Mittel Abweichung 2020 vom Mittel [%]

Admont/Enns 73,8 88,4 (1985–2010) –17 %

Neuberg/Mürz 7,2 8,7 (1961–2010) –16 %

Mureck/Mur 125,0 152 (1974–2010) –18 %

Anger/Feistritz 5,0 5,3 (1961–2010) –4 %

Feldbach/Raab 4,2 3,0 (1961–2010) –16 %

Leibnitz/Sulm 13,8 15,1 (1949–2010) –7 %

Tab. 3: Vergleich der Gesamtfrachten mit den langjährigen Mittelwerten © A14

Tab. 1: Mittlere Lufttemperatur 2021 im Vergleich 
zur Reihe 1981–2010 © A14

Mittlere Lufttemperatur 2021 [°C]

Station 2021
1981–
2010

Ab-
weich- 

ung [°C]

Gößl 5,8 5,5 +0,3

Juden-
burg

6,1 6,4 –0,3

Graz-
Andritz

8,5 8,1 +0,4 

St. Peter 
am O.

8,5 8,0 +0,5

Station Minimum Maxi-
mum

Gößl  
(Sh 710 m) 

–7,3 24,5

Judenburg 
(Sh 730 m)

–9,4 24,0

Graz-Andritz  
(Sh 361 m)

–5,8 27,5

St. Peter am 
O. (Sh 270 m)

–5,4 28,7

Tab. 2: Extremwerte, Mittelwerte (Tagesmittel) 
und Abweichung vom Mittel 1. Halbjahr 2021 [°C] 
© A14

Ab März bis inklusive Juni lagen die 

Durchflüsse bis auf wenige Aus-

nahmen an sämtlichen betrachte-

ten Pegeln unter den langjährigen 

Mittelwerten (Abb. 4).

Die Gesamtfrachten lagen somit 

bis zu 18 % (Mureck/Mur) unter den 

langjährigen Mittelwerten, wobei 

das geringste Defizit am Pegel An-

ger/Feistritz mit –4 % zu verzeichnen 

war (Tab. 3).

Grundwasser
Grundwasserstände und auch 

Quellschüttungen litten sichtlich 

unter den geringen Niederschlags-

mengen des ersten Halbjahres 2021.

Das erste Halbjahr 2021 war durch 

eine von Februar bis Ende April 

langanhaltende niederschlagsarme 

Periode gekennzeichnet. Insbe-

sondere in den Monaten Februar, 

März, April und auch im Juni lagen 

die Niederschlagssummen deutlich 

unter dem langjährigen Mittelwert. 

Die fast fehlende Grundwasser-

neubildung aus Niederschlägen 

führte zu einer verstärkten Bean-

spruchung der Grundwasservorrä-

te und somit zu einem deutlichen 

Absinken der Grundwasserstände 

von Jahresbeginn bis Ende April. 

Erst der sehr feuchte und kühle Mai 

brachte einen mehr oder weniger 

ausgeprägten Anstieg der Grund-

wasserstände. Der folgende extrem 

warme und trockene Juni ließ die 

Grundwasserstände wieder deut-

lich sinken. 

Die mittleren Grundwasserstände 

lagen zu Beginn des Jahres in allen 

Landesteilen fast durchwegs im Be-

reich bzw. deutlich über den lang-

jährigen Normalwerten, Ende Juni 

hingegen meist deutlich darunter.

In der Obersteiermark lagen in den 

ersten vier Monaten die Grundwas-

serstände im Bereich der langjähri-

gen Mittelwerte. 

Es gab auf Grund der geringen 

Schneemengen keinerlei markante 

Grundwasseranreicherungen aus 

Schneeschmelzereignissen. 

Eine kleine Ausnahme davon gab 

es Mitte Februar, wo es aufgrund 

der extrem hohen Lufttempera-

tur (insbesondere in den höheren 

Lagen) zu einem kurzfristig ausge-
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prägten Grundwasseranstieg kam. 

Erst der regenreiche Mai brachte 

verspätet eine deutliche Auffüllung 

der Bodenwasservorräte und die 

diesjährigen Grundwasserhöchst-

stände in der ersten Junidekade. 

Danach war das Grundwasserge-

schehen in Folge geringer Regen-

mengen bis Ende Juni durch absin-

kende Grundwasserstände geprägt. 

In den südlichen Landesteilen be-

gann das Jahr 2021 auf überdurch-

schnittlichem Niveau. Nach den 

diesjährigen Jahreshöchstständen 

Mitte Jänner war das Grundwasser-

geschehen von einer langanhalten-

den Periode mit geringen Nieder-

schlägen geprägt. 

Die fast fehlende Grundwasserneu-

bildung aus Niederschlägen führte 

zu einem mehr oder weniger starken 

Absinken der Grundwasserspie-

gellagen, die erst durch die Nieder-

schlagsereignisse des Monats Mai 

unterbrochen wurde. 

Nach zwei bis vier Wochen mit 

Grundwasseranstieg führte der sehr 

niederschlagsarme und extrem war-

me Juni (drittwärmster Juni seit 1767 

laut ZAMG) zu sinkenden Grund-

wasserständen. 

Ende Juni lagen die Grundwasser-

stände in den mächtigen Grundwas-

serkörpern Grazer Feld, Leibnitzer 

Feld und Unteres Murtal im Bereich 

der langjährigen Mittelwerte, aber 

im ersten Halbjahr stets deutlich 

über den sehr niedrigen Grundwas-

serständen des Vorjahres.

In den folgenden Diagrammen 

(Abb. 5) werden die Grundwasser-

stände 2021 (rot), 2020 (hellblau) mit 

den entsprechenden Durchschnitts-

werten (dunkelblau) einer längeren 

Jahresreihe sowie mit deren nied-

rigsten und höchsten Grundwasser-

ständen verglichen.     Abb. 4: Durchflussganglinien (links) und Monatsfrachten (rechts) an ausgewählten Pegeln © A14
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Jahreswert

Vorjahreswert

Mittelwert

Schwankungsbereich

Abb. 5: Grundwasserganglinien im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten, Minima und Maxima © A14
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3552 Zettling
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60 JAHRE IM DIENST DER WASSERVERSORGUNG

Am 3. September 2021 überreichte Hof-

rat DI Johann Wiedner vom Amt der 

Steiermärkischen Landesregierung 

(A14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen 

und Nachhaltigkeit) persönlich die 

Wasserland Steiermark Urkunde an 

den Ehrenobmann der Wassergenos-

senschaft Hohenberg, Herrn Othmar 

Danglmayr, vulgo „Fößner“.

Mit dieser Urkunde bedankte 

sich Landesrat Johann Sei-

tinger für das langjährige 

und erfolgreiche Wirken im Dienste 

der Wasserversorgung. Bereits wenige 

Jahre nach Errichtung der Wasserge-

nossenschaft im Gemeindegebiet von 

Aigen übernahm der heutige Ehren-

obmann im Jahr 1959 die Funktion des 

Geschäftsführers bzw. Obmanns, die 

er bis Anfang 2021 ausübte. Neben 

dem „hohen Besuch“ aus Graz gratu-

lierten Bürgermeister Walter Kanduth, 

Amtsleiter Gerhard Schönthaler sowie 

Mitglieder der Wassergenossenschaft 

Hohenberg zur Ehrung und zollten 

Herrn Danglmayr Anerkennung für 

den jahrzehntelangen Einsatz.

Die Wasserversorgung erfolgt in der 

Steiermark durch rund 1.300 öffentli-

che Wasserversorger (287 Gemeinde-

versorger, 22 Wasserverbände, circa 

570 Wassergenossenschaften und 

circa 420 Wassergemeinschaften). Ein 

nicht unbeträchtlicher Teil der Versor-

gung der Bevölkerung mit Trinkwas-

ser stützt sich daher auf ehrenamtliche 

Tätigkeit. Dank und Anerkennung 

geben Motivation für die vielen ehren-

amtlichen Funktionäre im Dienste der 

steirischen Wasserversorgung.   

Ehrenobmann Othmar Danglmayr im Kreise seiner Gratulanten. Von links nach rechts: Obmann Stellvertreter Roland Werl, Kassier Dominique Froidevaux, Ob-
mann Bernd Humpl, Ehrenobmann Othmar Danglmayr, Elena Froidevaux, Hofrat DI Johann Wiedner, Bürgermeister Walter Kanduth © Werner Luidolt

Hofrat Johann Wiedner (rechts) überreicht dem 
Ehrenobmann Othmar Danglmayr (links) im Beisein 

von Obmann Dr. Bernd Humpl (2. von links) die 
Wasserland Steiermark Urkunde © Werner Luidolt
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AUS DER GESCHICHTE DER 
STEIRISCHEN WASSERWIRTSCHAFT
Eine kurze Geschichte zur Bewässerung

Die Ursprünge von gemein-

schaftlichen Bewässerungs-

anlagen gehen in Öster-

reich bis ins 12. Jahrhundert zurück. 

Im Unterschied zu den „Waalen-

systemen“ im Westen Österreichs 

waren es in der Steiermark vor 

allem Initiativen von einzelnen Bau-

ern, oftmals auch gemeinsam mit 

Betrieben in unmittelbarer Nach-

barschaft.  

 

In den breiten Talböden der Süd- 

und Oststeiermark entstanden 

vermehrt gemeinschaftlich bzw. 

genossenschaftlich betriebene Be-

wässerungsanlagen.  

In einem Bericht aus dem Jahr 1812 

zur ökonomischen Beschreibung 

des Bezirkes Leoben wird ausge-

führt:   

 

„Zum Glück giebt das wasserreiche 

Obersteuer so viele Gelegenheit 

zur Wässerung dieser Grundstücke 

welche man auch durch Errichtung 

von Kanälen und provisorischen 

Schleifen mit aller Begierde ergreift, 

und wodurch die Wiesen dieses 

Bezirkes in einem ziemlichen Wohl-

stand erhalten werden.“

Zuvor hat schon Cajetan Franz  

Leitner 1798 beobachtet:  

„Mein Auge hing mit unersättli-

cher Wollust an ihrem lieblichen 

Grün, welches mir viel feiner und 

zugleich dichter schien als das der 

untersteyermärkischen Wiesen. Ich 

erkundigte mich sorgfältig um die 

Verfahrensart bei ihrer Pflege und 

erfuhr folgendes: sobald es aufge-

taut hat und der wärmere Hauch 

des Frühlings die Erde zu beleben 

anfängt, welches in diesen Gegen-

den gewöhnlich im Mai geschieht, 

werden nach den Abhängen der 

Wiesen Runsen oder Furchen gezo-

gen, in welche das Wasser, das man 

entweder in sogenannten Ablässen 

sammelt oder aus Brunnen und 

Bächen, oft durch Räderwerke und 

Schleusen, hebt und durch Rinnen 

Abb.1: Plan für die Wiesenbewässerung des Franz Windisch in Gundersdorf aus dem Jahre 1883  
© A14/Wasserbuch

DI Johann Wiedner
Abteilungsleiter der A14

Längere Perioden ohne wesentliche Regenmengen und mit großer Anzahl an 

Hitzetagen machen die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen wieder 

verstärkt zum Gegenstand von Diskussionen und Projekten. Die künstliche 

Bewässerung hat aber auch in der Steiermark schon eine langjährige Tra-

dition. Nicht so bedeutend wie in anderen Regionen Österreichs oder gar 

Südeuropas, aber doch mit durchaus erkennbarer Bedeutung im Laufe der 

Geschichte.



33

und Röhren leitet, eingelassen wird.  

Die Furchen werden an den Orten, 

wo man will, daß das geschwellte 

Wasser über die Wiese sich ergie-

ße, verstopft, und wenn diese ganz 

unter Wasser gesetzt ist, lässt man 

sie ein paar Tage in diesem Zu-

stande, während welcher sich mit 

Rechen gekämmt und ihre Oberflä-

che vom Moose und von dem, was 

der Schnee zurücklässt, gereinigt 

wird. In der Folge geschieht die Be-

wässerung wöchentlich zwei oder 

dreimal, je nachdem es im Verhält-

nis mit dem Regen erforderlich ist. 

Der Reichtum an Wasser, welchen 

dieses Land besitzt, die Bäche, die 

allenthalben herabrieseln, und die 

Quellen, die aus allen Abhängen, oft 

aus dem ebenen Boden, hervorspru-

deln, erleichtern diese Pflege …“ 

Die Wiesenbewässerung wurde oft-

mals durch einfache Ausleitungen 

von Bächen bewerkstelligt. Das dar-

gestellte Beispiel veranschaulicht, 

dass aber gute Planungsgrundla-

gen erarbeitet wurden, die nahezu 

150 Jahre unbeschadet in den Archi-

ven überdauerten (Abb.1). 

Die Bewässerung selbst brachte 

aber oft auch nachteilige Auswir-

kungen auf Straßen und Wege. 

So forderte im Jahre 1606 auch der 

Bürgermeister von Leoben eine 

Regelung, „dass nämlich der Herrn 

Underthannen und andere iere 

Waßerlaytgräben zum Wyßenwas-

sern in iren Gründten, aber nit zue 

nahend bey denen Zeinen machen 

sollten, dan sy die Weeg und Stras-

sen mit Führung der Wasser zum 

Wyßen, grossen Schaden und also 

die Weeg auswaschen thuen.“

Waren lange Zeit die Herrschaften 

der jeweiligen Kreisämter in An-

gelegenheiten der Entnahme von 

Wasser für Bewässerungszwecke, 

insbesondere im Falle von Strei-

tigkeiten, zuständig, wurden im 

letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 

die Bezirkshauptmannschaften mit 

Kompetenzen ausgestattet.  

 

Dokumentiert sind auch Fälle, wo 

die Streitigkeiten dem Landes-

ausschuss vorgetragen wurden. 

Dabei ging es oft um entstandene 

Schäden durch oder an Bewäs-

serungsanlagen und wer dafür 

aufzukommen hätte. Es ging aber 

auch um die Sicherung langjähri-

ger praktischer Wasserentnahmen 

bei Nutzungskonflikten.  

In den ersten Jahrzehnten des  

20. Jahrhunderts waren Wiesenbe-

wässerungen noch weit verbreitet, 

auch wenn infolge des Anlagen-

zustandes manchmal Zweifel 

aufkamen. So wurde 1927 der 

Wasserbuchdienst in der Bezirks-

hauptmannschaft in Reinberg bei 

Vorau tätig.  

Er forderte die betroffenen Bauern 

auf, bekanntzugeben, ob sie auf das 

Wasserrecht verzichten oder um 

eine Wiederinstandsetzung ansu-

chen wollten. Die Bauern entschie-

den sich für den zweiten Vorschlag 

und erreichten eine weitere Bewil-

ligung auf die Dauer von 40 Jahren 

und erneuerten die Anlagen.

Die Bewässerung von Ackerland 

begann in der Steiermark erst nach 

dem Zweiten Weltkrieg. Erste An-

träge einer Genehmigung erfolgten 

dazu im Bezirk Radkersburg in den 

Orten Gosdorf und Zelting. So hat 

im Jahre 1950 die Fachabteilung IIIb 

von Frau Franziska Leitner-Trum-

mer bei der Wasserrechtsbehörde 

ein Projekt für eine Beregnungs-

anlage mit Entnahme aus dem 

Saßbach eingebracht (Abb. 2). 

Durch die technische Entwicklung, 

auch mit der Gründung der Pum-

penfabrik Bauer in Voitsberg, nahm 

Abb. 2: Lageplan für eine Beregnungsanlage von Frau Leitner-Trummer
in Gosdorf aus dem Jahre 1950 © A14/Wasserbuch
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Quelle: Bernhard Reismann und Johann Wiedner,
Wasserwirtschaft in der Steiermark – Geschichte
und Gegenwart, Hg. Josef Riegler, Graz 2015
Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Landes-
archiv zum Preis von 39 Euro.

Abb. 3: Speicherteich für Trocken- und Frostberegnung bei kleinen Vorflutern in der Oststeiermark © A14

die Bewässerung von Ackerflächen 

zu. Die technische Entwicklung hat 

auch ermöglicht, dass der Wasser-

verbrauch deutlich gesenkt werden 

konnte, insbesondere wenn eine 

Tröpfchen-Bewässerung zum Ein-

satz kommt.

Die Entnahme von Grundwasser 

wurde auch aufgrund des Quali-

tätsanspruches an das Bewässe-

rungswasser insbesondere in den 

Gebieten des Gemüseanbaues 

erforderlich und kann oft nur in den 

ergiebigen Grundwasservorkommen 

des Murtales sichergestellt werden.

In den letzten Jahrzehnten nahm das 

Interesse an Bewässerungen insbe-

sondere für hochwertige Spezialkul-

turen zu, zumal die Sicherung einer 

guten Ernte die Kosten für die Bewäs-

serung rechtfertigt und zunehmend 

auch zur Bedingung von Abnehmern 

der Produkte wurde.

Parallel dazu wurde jedoch auch 

die rechtliche Bestimmung zum 

Schutz der Gewässer strenger und 

somit die direkte Entnahme aus 

Bächen weitestgehend ausgeschlos-

sen. Gerade im zunehmend von 

Trockenperioden betroffenen Süden 

und Osten der Steiermark mit oft-

mals nur wenig wasserführenden 

Bächen ist für die Bewässerung 

von landwirtschaftlichen Flächen 

die Errichtung von Speicherteichen 

erforderlich (Abb. 3).

Zuletzt wurden Bewässerungsanla-

gen auch wieder verstärkt realisiert, 

die vorrangig als Frostschutzmaß-

nahme dienen.

Die aktuellen Klimaszenarien lassen 

den Schluss zu, dass ein geänder-

tes Niederschlagsverhalten und 

längere Hitzeperioden verschärfte 

Herausforderungen für die Pflan-

zenproduktion bringen werden. 

Neben einer ausreichenden Was-

serbereitstellung und Entwicklung 

effizienter Bewässerungssyste-

me werden aber auch geeignete 

Maßnahmen in der Bodenbewirt-

schaftung und der Einsatz klima-

angepasster Kulturen erforderlich 

werden.       
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Die Förderungsrichtlinien 

verfolgen weiterhin das Ziel, 

die Förderung bedarfsori-

entiert unter Beachtung zumutbarer 

Gebühren für die Bevölkerung zur 

Verfügung zu stellen. Die Förde-

rungsrichtlinien versuchen neue 

Herausforderungen, hervorgerufen 

durch eine alternde Infrastruktur, 

Auswirkungen durch den Klima-

wandel etc. besser zu berücksichti-

gen und orientieren sich dabei an 

den beiden Strategiedokumenten 

„Wasserversorgungsplan Steiermark 

2015“ und „Abwasserwirtschaftsplan 

Steiermark 2020“. Die wesentlichen 

Herausforderungen in der Sied-

lungswasserwirtschaft liegen in den 

nächsten Jahren in der Funktions- 

und Werterhaltung der geschaffenen 

Infrastruktur. Als Unterstützung wur-

ZUKUNFT SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT
NEUE FÖRDERUNGSRICHTLINIEN DES LANDES STEIERMARK
Mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Oktober 

2021 wurden die neuen Förderungsrichtlinien Siedlungswasserwirtschaft 

für Maßnahmen der Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung 

beschlossen und gelten für alle Anträge, die ab 15. Oktober 2021 bei den 

zuständigen Dienststellen des Landes eingereicht werden. 

Leitungsinformationssystems können 

seitens des Bundes und des Landes 

mit bis zu 60 % gefördert werden. Eine 

gesicherte Trinkwasserversorgung 

– mit einwandfreier Qualität und in 

ausreichender Menge – soll in den 

nächsten Jahren mit dem Planungsin-

strument „Störfallplanung“ verstärkt 

unterstützt werden. Eine Störfallpla-

nung hilft einerseits das Auftreten 

von Störfällen und die damit verbun-

denen Auswirkungen nach Möglich-

keit zu verhindern und andererseits 

sich auf das Eintreten von Störfällen 

sowie auf eine rasche Rückkehr zum 

Normalbetrieb bestmöglich vorzube-

reiten. Ein Störfallplan für die Trink-

wasserversorgung stellt daher ab 

dem Jahr 2026 eine Voraussetzung für 

die Landesförderung dar. Die Kosten 

für die Erstellung eines Störfallplans 

für die Trinkwasserversorgung kön-

nen bei einer Fertigstellung bis Ende 

2025 seitens des Landes mit bis zu  

80 % gefördert werden. 

Als aktuelles Thema hat sich zuletzt 

immer mehr die Problematik der Star-

kregenereignisse und ihre negativen 

Auswirkungen auf die Kanalsysteme 

und Siedlungsgebiete aufgetan. So 

wird es in Zukunft mehr als bisher 

notwendig sein, die Regenwasser-

bewirtschaftung neu zu denken und 

zu gestalten. Dabei werden neben 

Kanalanlagen verstärkt der Rückhalt 

von Wasser in der Fläche, auch in 

Verbindung mit mehr Grünraum in 

verbauten Gebieten, erforderlich 

sein. Diese Maßnahmen in Sied-

lungsgebieten können großteils mit 

Förderungen der Siedlungswasser-

wirtschaft unterstützt werden.     

den daher die Landesförderungssätze 

für Reinvestitionen – in Abhängigkeit 

der Bevölkerungsentwicklung einer 

Gemeinde – angehoben. Die neuen 

Landesförderungssätze werden auf 

der Homepage der Abteilung 14 des 

Amtes der Steiermärkischen Landes-

regierung veröffentlicht und jährlich 

aktualisiert.

Eine Grundlage zur Funktions- und 

Werterhaltung von Leitungsnetzen 

ist die Erfassung und Bewertung 

dieser Leitungen in einem digita-

len Leitungsinformationssystem. 

Die vollständige Erfassung eines 

Leitungsnetzes stellt daher ab dem 

Jahr 2026 eine Förderungsvoraus-

setzung sowohl für die Bundes- als 

auch für die Landesförderung dar. 

Die Kosten für die Erstellung eines 

DI Peter Rauchlatner
Abteilung 14 - Referat Siedlungswasserwirtschaft
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Im Bildungshaus Schloss St. Martin verlieh Wasserlandesrat Ök.-Rat Johann 

Seitinger am 16. Juli 2021 rund um den jährlichen „Trink‘Wassertag“ der Öster

reichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) zum ersten 

Mal das Gütesiegel „Ausgezeichneter Steirischer Wasserversorger". Sieben 

steirische Wasserversorger konnten sich nach einer eingehenden zweistufi-

gen Prüfung über diese Auszeichnung freuen. Die feierliche Verleihung des 

Gütesiegels, welche auf Einladung des Landesrates im herrlichen Hof des 

Bildungshauses Schloss St. Martin unter Corona-Schutzmaßnahmen als zerti-

fizierter Green-Event erfolgte, war ein würdiger Abschluss der vorausgegan-

genen intensiven Ausschreibungs-, Bewerbungs- und Prüfungsmaßnahmen. 

Unter den hochkarätigen Laudatoren fanden sich neben Landesrat Johann Sei-

tinger auch DI Bruno Saurer (Obmann des Steirischen Wasserversorgungsver-

bandes) sowie DI Johann Wiedner (Leiter der Abteilung 14, Land Steiermark).

AUSGEZEICHNETE STEIRISCHE  
WASSERVERSORGER  
ANERKENNUNG UND INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

Das Gütesiegel zum „Ausge-

zeichneten Steirischen Was-

serversorger“ (Abb. 1) geht 

aus einer gemeinsamen Initiative des 

Landes Steiermark und des Steiri-

schen Wasserversorgungsverbandes 

hervor. Die Möglichkeit, sich um die-

ses Gütesiegel zu bewerben, richtete 

sich an alle steirischen Gemeinden, 

Wasserversorgungsverbände und 

größere Wassergenossenschaften. 

Im Rahmen einer landesweiten 

Ausschreibung konnten sich viele 

steirische Wasserversorger um die 

Verleihung dieses Gütesiegels bewer-

ben und taten dies auch. 

Um in den Genuss dieser Auszeich-

nung zu kommen, mussten die 

teilnehmenden steirischen Wasser-

versorger ihre Leistungen in fünfzehn 

Qualitätskriterien (Tab. 1), welche 

zu den Themenbereichen Planung, 

Betrieb und Instandhaltung, Recht 

und Überwachung sowie Wirtschaft-

lichkeit und Information zusammen-

gefasst wurden, darstellen. Im Detail 

waren die Fachthemen digitaler 

Leitungskataster, Reinvestitionsplan, 

Vorsorgencheck, Zielsystemplanung 

und Raumordnung, Störfallplanung, 

Betriebs- und Wartungshandbuch, 

Überwachungsplan, Ausbildung 

der Mitarbeiter, Schadensstatistik, 

Wasserbilanz und Verlustkennzah-

len, Beprobungsplan gem. TWV, 

Fremdüberwachung gem. § 134 

WRG, Datenschutz gem. DSGVO, 

Kosten- und Leistungsrechnung und 

kostendeckender Wasserpreis sowie 

Öffentlichkeitsarbeit. Für jedes dieser 

Qualitätskriterien mussten die teilneh-

menden Wasserversorger Mindest-

standards erfüllen, welche teils durch 

gesetzliche  Vorgaben, teils durch 

Normen und Richtlinien oder durch 

Förderungsrichtlinien vorgegeben 

wurden. Im Rahmen eines zweistufi-

gen Prüfverfahrens wurden darauf-

folgend die Voraussetzungen für eine 

Verleihung des Gütesiegels durch die 

Abteilung 14 mit Unterstützung der Ab-

teilung 15 des Amtes der Steiermärki-

schen Landesregierung überprüft und 

durch eine Kommission aus Vertretern 

der Abteilung 14, des Steirischen Was-

serversorgungsverbandes sowie des 

Instituts für Siedlungswasserwirtschaft 

und Landschaftswasserbau der  

TU Graz festgestellt.  

Das Gütesiegel wurde nur bei wei-

testgehender Erfüllung aller fünfzehn 

Voraussetzungen verliehen. Von allen 

einreichenden Wasserversorgern 

konnten die sieben nachfolgenden 

Wasserversorger die geforderten sehr 

umfangreichen Mindeststandards 

erfüllen. Die erfolgreichen Wasserver-

sorger und hinkünftigen Träger des 

Abb. 1: Gütesiegel „Ausgezeichneter Steirischer Wasserversorger 2021–2025“ © A14

DI Alexander Salamon
Amt der Steiermärkischen
Landesregierung
Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, 
Ressourcen und Nachhaltigkeit
8010 Graz, Wartingergasse 43
T: +43(0)316/877-3120
E: alexander.salamon@stmk.gv.at
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Gütesiegels „Ausgezeichneter Stei-

rischer Wasserversorger 2021–2025“ 

sind: Stadtwerke Judenburg, Stadt-

werke Kapfenberg und Stadtwerke 

Leoben, Gemeinde Seiersberg-Pirka 

sowie Wasserverband Grazerfeld 

Südost, Wasserverband Transportlei-

tung Oststeiermark und Wasserver-

band Umland Graz (Abb. 2).  

Um die Qualität der Wasserversor-

gung langfristig hoch zu halten, 

wurde die Auszeichnung mit einer 

definierten Gültigkeitsdauer von 

fünf Jahren versehen. Nach Ablauf 

der fünf Jahre kann um eine Wie-

derverleihung des Gütesiegels (wie 

Neubewerbung zur Erstverleihung) 

angesucht werden. Die sieben er-

Abb. 2: Verleihung des Gütesiegels „Ausgezeichneter Steirischer Wasserversorger 2021–2025“ im Schloss St. Martin © A14

Nr. Themenbereich

1 Digitaler Leitungskataster

2 Reinvestitionsplan

3 Vorsorgen-Check

4
Zielsystemplanung und 
Raumordnung

5 Störfallplanung

6
Betriebs- und Wartungs-
handbuch

7 Überwachungsplan

8 Ausbildung Mitarbeiter

9 Schadensstatistik

10
Wasserbilanz und  
Verlustkennzahlen

11 Beprobungsplan lt. TWV

12 Fremdüberwachung  
gem. § 134 WRG

13 Datenschutz gem. DSGVO

14 Kosten- und Leistungsrech-
nung und Wasserpreis

15 Öffentlichkeitsarbeit
Tab. 1: Fünfzehn Themenbereiche bzw. Qualitäts-
kriterien zur Erreichung des Gütesiegels „Ausge-
zeichneter Steirischer Wasserversorger“ © A14

„Die Versorgung der steirischen Bevöl-

kerung sowie Wirtschaft mit bestem 

Trinkwasser in hoher Qualität und zu 

leistbaren Gebühren ist der Steier-

märkischen Landesregierung ein be-

sonderes Anliegen. Die Auszeichnung 

soll jeden steirischen Wasserversorger 

unterstützen, eine zukunftsorientierte 

und qualitätsgesicherte Wasserver-

sorgung zu betreiben. Mit dem neuen 

Gütesiegel holen wir ausgezeich-

nete steirische Wasserversorger vor 

den Vorhang und machen auf ihren 

hohen Wert für unsere Lebensqualität 

aufmerksam.“

Landesrat Ök.-Rat Johann Seitinger

 „Die steirischen Wasserversorger 

nehmen ihre Aufgabe, gutes Trink-

wasser rund um die Uhr bereitzustel-

len, mit besonderem Engagement und 

mit großer Verantwortung wahr. Die 

Anerkennung als „Ausgezeichneter 

Steirischer Wasserversorger“ und die 

damit verbundene Qualität wird sie 

für die Bewältigung der Herausforde-

rungen der Zukunft stärken.“

DI Johann Wiedner

„Die Qualität des Trinkwassers ist 

gewissermaßen die Visitenkarte eines 

Landes. Mit dem neu geschaffenen 

Gütesiegel – ein Markenzeichen für 

qualitätsgesicherte Trinkwasser- 

versorgung – wird den steirischen  

Wasserversorgern ein ausgezeich-

netes Instrument angeboten, die 

Vorsorgebemühungen öffentlich zu 

dokumentieren.“

DI Bruno Saurer

folgreichen Wasserversorger können 

somit ihr Gütesiegel für die nächsten 

fünf Jahre 2021–2025 offiziell und mit 

Stolz tragen. Wir gratulieren! Die 

Verleihung des Gütesiegels „Ausge-

zeichneter Steirischer Wasserversor-

ger“ soll in den nächsten Jahren zu 

einem wichtigen Meilenstein für eine 

qualitätsgesicherte steirische Wasser-

versorgung werden.

 Im Frühjahr 2023 werden sich die 

steirischen Wasserversorger wieder 

um die Verleihung des Gütesiegels 

(2023–2027) bewerben können. Um 

sich auf die Bewerbung 2023 bereits 

jetzt vorbereiten zu können, werden 

die Rahmenbedingungen und Aus-

schreibungsinformationen 2021 als 

allgemeine Richtschnur noch bis zur 

neuen Ausschreibung online unter 

https://wasserwirtschaft-steiermark.

at/ verfügbar bleiben.      
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Hellfried Reczek
Amt der Steiermärkischen  
Landesregierung
Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, 
Ressourcen und Nachhaltigkeit
8010 Graz, Wartingergasse 43
T: +43(0)316/877-3087
E: hellfried.reczek@stmk.gv.at

GEMEINSCHAFT STEIRISCHER 
ABWASSERENTSORGER 
MIT NEUER FÜHRUNGSRIEGE

Nach fast 26-jähriger Obmannschaft von DI Franz Hammer wurde mit  

Ing. Andreas Zöscher ein neuer Obmann an die Spitze der Interessens-

vertretung aller Steirischen Abwasserentsorger gewählt! 

Die Gemeinschaft Steirischer 

Abwasserentsorger (GSA) 

wurde im Jahr 1993 als Verein 

gegründet. Ziel war und ist die Bünde-

lung der Abwasserkräfte in der Stei-

ermark, die Erzielung von Synergien 

durch Vernetzung sowie Unterstützung 

der Mitglieder in allen wesentlichen 

Belangen. Aktuell zählt der Mitglieder-

stand 44 Verbände, 17 Gemeinden, 

neun Genossenschaften und drei juris-

tische Personen mit einer Gesamtkapa-

zität der Abwasseranlagen von rund 

1,9 Millionen Einwohnerwerten (das 

sind circa 80 % der Gesamtreinigungs-

kapazität aller steirischen Kläranlagen). 

Bereits in den Anfangsjahren unter 

dem Gründungsobmann – NRAbg. 

Ing. Herbert Scheibengraf wurde der 

Grundstein für die bis heute noch 

bestehende aktive Ausrichtung zur 

Unterstützung der Mitglieder der GSA 

gelegt. Unzählige Projekte und daraus 

resultierende Auszeichnungen waren 

die Folge.

Schon bei der 3. Mitgliederversamm-

lung im Jahre 1996 wurde DI Franz 

Hammer an die Spitze der GSA als 

Nachfolger von Ing. Scheibengraf, 

welcher dieses Amt krankheitsbe-

dingt nicht mehr weiterführen konnte, 

gewählt. 

Abwassertechnisch waren die 

90er-Jahre geprägt vom rasanten 

Ausbau der Kanalisationsanlagen 

und Abwasserreinigungsanlagen im 

ländlichen Raum sowie von der An-

passung der bestehenden, meistens 

größeren Kläranlagen an den Stand 

der Technik.

Von Seiten der GSA wurden in den 

darauffolgenden Jahren neben der 

Vertretungstätigkeit als Dachver-

band viele große Projekte wie z. B. 

Kostenrechnung in der Abwasser-

entsorgung, Klärschlammenquete, 

Internet-Plattform mit E-Business, 

Feuchttücher-Studie etc. initiiert bzw. 

durchgeführt.

Ein Meilenstein war das Jahr 2009 mit 

dem Start der Informationsoffensive 

„Denk KLObal, schütz den Kanal“ 

– damit wurde das bis dato größte 

Projekt der GSA gestartet. Ausge-

hend von „Fehlwürfen“ und „Fremd-

wässern“, die zu großen Problemen 

im Kanalbetrieb führen, wurde diese 

nunmehr österreichweite Informati-

onskampagne zum Aushängeschild 

der GSA und führte durch den 

unermüdlichen Einsatz des Obman-

nes in weiterer Folge zu mehreren 

Auszeichnungen. Hier sei der Green 

Panther und weitere hohe Wasser-

preise wie der Neptun Wasserpreis 

und der Wasserland Steiermark Preis 

(Abb. 1) erwähnt. 

Abb. 1: Wasserland Steiermark Preisverleihung 2012 durch Landesrat Seitinger © GSA
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Abb. 2: Ehrengäste der 20-Jahr-Feier 2013 © GSA

Abb. 3: Übergabe der Agenden vom „alten“ (links: DI Franz Hammer) an den „neuen“ Obmann  
Ing. Andreas Zöscher © Reczek

In seiner fast 26-jährigen Obmann-

schaft wurden unter DI Franz Ham-

mer 25 Mitgliederversammlungen 

und 79 Vorstandsitzungen abgehal-

ten. Ein Höhepunkt in dieser Zeit 

war sicherlich die 20-Jahr-Feier im 

Jahre 2013 (Abb. 2). Circa 600 begeis-

terte Gäste konnten an diesem Tag 

erleben, wie wenig delikate Themen 

wie Kanal und Abwasser und der 

sorglose Umgang damit sowohl po-

etisch (Reinhard P. Gruber) als auch 

musikalisch (Ed Luis) und kabaret-

tistisch (Klaus Eckel) aufbereitet und 

verständnisvoll sowie erheiternd 

dargebracht wurden.

In einer offenen Abstimmung wurde 

am 07. Juli 2021 bei der insgesamt  

27. Mitgliederversammlung der neue 

Vorstand für die nächste Funktionspe-

riode gewählt. Aus den Mitgliedern 

dieses Vorstandes ist mit Ing. Andreas 

Zöscher, Geschäftsführer vom Was-

serverband Mürzverband, der neue 

Obmann (Abb. 3) und mit  

Dr. DI Kajetan Beutle von der Holding 

Graz sein Stellvertreter gewählt worden.

War die Anfangszeit der GSA durch 

die ständige Neuerrichtung von 

Abwasseranlagen, welche zu einem 

Entsorgungsgrad von mehr als 90 % 

führten, geprägt, so sind in den letzten 

Jahren vermehrt die Funktions- und 

Werterhaltung bzw. Sanierung dieser 

Anlagen in den Vordergrund getre-

ten und diese werden auch künftig 

Schwerpunkte in der Ausrichtung der 

Interessensvertretung aller Steirischen 

Abwasserentsorger sein. 

Abschließend sei dem scheiden-

den Obmann DI Franz Hammer im 

Namen aller steirischen Abwasser-

entsorger gedankt, verbunden mit 

den besten Wünschen für die Zukunft, 

hier vor allem Gesundheit. Dem 

neuen Obmann Ing. Andreas Zöscher 

wünschen wir viel Kraft, Geschick 

und Glück für diese herausfordernde 

Aufgabe.        
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INNOVATIVE MESSTECHNIK 
IN DER HYDROGRAPHIE

Da der Durchfluss an Oberflächengewässern in den meisten Fällen nicht 

direkt gemessen werden kann, kommen in der hydrographischen Praxis seit 

jeher indirekte Messmethoden mit Ermittlung von Fließgeschwindigkeit und 

durchflossener Querschnittsfläche zum Einsatz. In diesem Bericht wird ein 

kurzer Überblick über die verwendete Messtechnik beim Hydrographischen 

Dienst (HD) Steiermark gegeben.

Geschichtlicher Rückblick 
Das in der hydrographi-

schen Praxis bis vor etwa 10 

Jahren am meisten verbreitete Gerät 

zur Durchflussermittlung an Ober-

flächengewässern war der hydro-

metrische Flügel, der im Jahr 1790 

von Woltman entwickelt wurde. Das 

Herzstück des Flügels ist eine Propel-

lerschraube, mit der in bestimmten 

Punkten im Querschnitt die Fließ-

geschwindigkeiten über die Anzahl 

der Umdrehungen ermittelt werden. 

Zusätzlich werden bei der Flügelmes-

sung auch die Wassertiefen sowie die 

Profilbreite miterfasst, womit sich der 

Durchfluss als Integral dieser Größen 

ergibt. Einen hydrometrischen Flügel 

im Messeinsatz zeigt Abbildung 1.

Innovative Messtechnik
Der Messflügel ist zwar nach wie vor 

im Einsatz, doch wird er immer mehr 

von innovativen Messgeräten abge-

löst, die sich in den letzten Jahren in 

der hydrographischen Praxis etab-

liert haben und ständig weiterentwi-

ckelt werden. Drei dieser Geräte, die 

aktuell auch beim Hydrographischen 

Dienst Steiermark im Einsatz sind, 

werden in der Folge kurz vorgestellt.

Flowtracker (Firma SonTek)
Der Flowtracker (Abb. 2) der Firma 

SonTek, der beim HD Steiermark seit 

Frühjahr 2020 im Einsatz steht, misst 

so wie der Flügel die Fließgeschwin-

digkeiten an definierten Punkten 

des Querprofils. Im Gegensatz zum 

Flügel wird die Geschwindigkeit 

akustisch nach dem Doppler-Prinzip 

gemessen, wobei der große Vorteil 

gegenüber dem Flügel darin besteht, 

dass es keine mechanischen Teile wie 

den Propeller gibt und daher auch 

keine periodischen Kalibrierungen 

mehr notwendig sind. 

Fix an der Messstange montiert ist 

ein Handheld (Abb. 3), in dem die 

Messungen mit allen Parametern 

gespeichert und ausgewertet werden 

und somit das Ergebnis sofort nach 

Ende der Messung zur Verfügung 

steht. Eine Schnittstelle zur zentra-

len Datenbank zur Verwaltung von 

Durchflussmessungen (Software Q 

der Firma Schumacher) ist ebenfalls 

vorhanden. Der Flowtracker ersetzt 

den Flügel somit bei allen Messun-

gen, die direkt im Gewässer durchge-

führt werden (Watmessungen). 

Riversurveyor (Firma SonTek)
Der Riversurveyor der Firma SonTek, 

der vom HD Steiermark ebenfalls seit 

Frühjahr 2020 betrieben wird, gehört 

zur Gruppe der Acoustic Doppler 

Current Profiler (ADCP), d. h. die 

Fließgeschwindigkeiten werden 

ebenfalls auf akustischem Wege über 

den Dopplereffekt gemessen. 

Abb. 1: Hydrometrischer Flügel im Messeinsatz © A14
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Im Gegensatz zum Flowtracker 

handelt es sich aber um keine Punkt-

messung, sondern um eine kontinu-

ierliche Erfassung der Fließgeschwin-

digkeiten. 

Der Ultraschallsensor ist auf einem 

Messfloß installiert, das über das 

Querschnittsprofil gezogen wird 

(Abb. 4). Dabei ist zwischen zwei 

verschiedenen Messmethoden zu 

unterscheiden. Bei der Section-

by-Section-Methode werden die 

Fließgeschwindigkeiten in definier-

ten Messlotrechten erfasst, bei der 

Moving-Boat-Methode erfolgt eine 

kontinuierliche Erfassung der  

Geschwindigkeitsverteilung über  

den gesamten Querschnitt. 

Die jeweiligen Gewässertiefen bzw. 

-breiten werden bei beiden Messme-

thoden miterfasst und somit ergibt 

sich aus diesen Komponenten der 

Durchfluss. Die vom Ultraschall-

sensor erfassten Daten werden 

mittels Bluetooth auf den Messlaptop 

übertragen (Abb. 5), die Ergebnisse 

werden schlussendlich ebenfalls in 

die Software Q exportiert. 

Radarsensor RP30 (Firma 
Sommer Messtechnik GmbH)
Auf einer berührungslosen Messung 

der Oberflächenfließgeschwindigkeit 

mittels Radartechnologie basiert der 

mobile Radarsensor RP30 (Abb. 6a & 

6b) der Firma Sommer Messtechnik. 

Die Fließgeschwindigkeiten an der 

Abb. 2: Durchflussmessung mit dem Flowtracker 
© A14

Abb. 3: Handheld des Flowtrackers zur  
Speicherung und Auswertung © A14

Gewässeroberfläche werden dabei 

von einer Brücke oder einer Messseil-

bahn ebenfalls in definierten Mess-

lotrechten erfasst, zur Berechnung 

des Durchflusses ist zusätzlich noch 

die Kenntnis des Fließquerschnitts 

erforderlich, der entweder vor oder 

nach der Radarmessung zusätzlich 

aufzunehmen ist.   Der große Vorteil 

dieser Messtechnik ist die Berüh-

rungslosigkeit des Sensors mit dem 

Gewässer selbst, daher soll dieses 

Gerät zukünftig vor allem für Durch-

flussmessungen bei Hochwasserer-

eignissen eingesetzt werden. Die 

vom Radarsensor erfassten Fließge-

schwindigkeiten werden ebenfalls 

mittels Bluetooth auf den Messlaptop 

übertragen.      

Abb. 6a & 6b: Radarsensor RP30 im Messeinsatz © A14

Abb. 4: Riversurveyor im Messeinsatz © A14 

Abb. 5: Auswertesoftware am Messlaptop © A14
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So sehr uns die Coronakrise belastet und in den letzten Monaten viel aufge-

bürdet hat, so sehr hat sie aber gezeigt, wie notwendig es ist, auf neue Heraus-

forderungen schnell und flexibel zu reagieren und nicht den Kopf in den Sand 

zu stecken. Krisen sind somit immer ein Innovationsmotor und das war auch 

im Bereich „WasserBildung“ von Wasserland Steiermark nicht anders. Im 

Frühling 2021 war die Durchführung der beliebten Wasserland-Schulaktions-

tage im Freien noch immer nicht möglich, weshalb das neue Format „Erleb-

nistour Wasser“ entwickelt wurde. Dieses Angebot ermöglicht den Schüler:in-

nen und Lehrer:innen individuelle Naturerlebnisse am und im Wasser.

ERLEBNISTOUR WASSER

Ein Kernelement der Bildungs-

aktivitäten von Wasserland 

Steiermark ist seit jeher die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

an Gewässern, also an Bächen, Seen, 

Teichen oder direkt am Schulbio-

top. In den letzten Jahren sind dazu 

zahlreiche Module entstanden, die 

sich unterschiedlichen Schwerpunk-

ten widmen. Dazu zählen etwa die 

Module „Wasserfühlungen am Bach“, 

„Heimische Fische und ihre Lebens-

räume“, „Fließgewässerökologie“, 

„Wasser hat Kraft“, „Wasser in der 

Gemeinde“ oder die „Teichwerkstatt“, 

um nur einige zu nennen.

Zur Umsetzung all dieser Module 

braucht es einiges an Erfahrung, 

didaktisches Gespür, Fachwissen 

und Materialien, um alle gestellten 

Aufgaben und auftretenden Fragen 

der Schüler:innen während eines 

Projekttages bewältigen zu können. 

Dazu kommen Mitarbeiter:innen des 

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steier-

mark (UBZ) in die steirischen Schulen, 

um mit den Klassen zu arbeiten.

WasserBildung in  
Pandemiezeiten
Was nun aber tun, wenn das pan-

demiebedingt nicht mehr möglich 

ist? Immerhin waren im vergange-

nen Schuljahr unsere Schulen fast 

durchgängig für externe Umweltbil-

dungs-Aktivitäten in Präsenz nicht 

mehr zugänglich.  Da im Rahmen 

der „WasserBildung“ von Wasserland 

Steiermark in den letzten Jahren in 

zahlreichen Praxisseminaren und 

Fortbildungen bereits viele Lehr-

personen geschult wurden, um 

eigenständig mit ihren Schüler:innen 

zum Thema Wasser zu arbeiten, 

kann auch in Coronazeiten auf diese 

Weise bereits ein großes Pensum 

an Umweltbildung in den Schulen 

direkt abgedeckt werden. Allerdings 

sind neue Methoden notwendig, 

um weitere Pädagog:innen und 

Schulen zu erreichen, für die eine 

völlig eigenständige Erarbeitung der 

gegenständlichen Themen eine noch 

zu große Hemmschwelle darstellt. 

Mit neuen, der Situation angepass-

ten Produkten sollen viele wichtige 

Themen unserer Zeit weiterhin in den 

Schulen positioniert werden können.  

Auch wenn zu Redaktionsschluss 

dieser Ausgabe die direkte Arbeit in 

Präsenz zum Thema Wasser mit den 

Schulklassen wieder möglich ist, wird 

eines der neuen Produkte, das bereits 

erfolgreich getestet wurde, im Schul-

jahr 2021/22 weiterhin angeboten. Mit 

der „Erlebnistour Wasser“ wird nicht 

nur ein krisenfestes Projekt weiter-

geführt, es soll den Lehrpersonen 

leichter gemacht werden, eigenstän-

dig – und trotzdem begleitet – mit der 

eigenen Klasse Gewässer zu untersu-

chen und im Freien zu arbeiten.

Selbstständig ans Gewässer
Die „Erlebnistour Wasser“ hat den 

Untertitel „Mit dem UBZ in der Ho-

sentasche“. Das bedeutet, dass sich 

eine Schulklasse auf eine erlebnis-

reiche Tour zu einem Bach oder Teich 

macht, Mitarbeiter:innen des UBZ 

aber „in der Hosentasche“ (also am 

Handy) mit dabei sind, um auftre-
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tende Fragen zu beantworten und 

mit den Schüler:innen in Kontakt zu 

treten (Abb. 1).

Für das Programm sorgt ein vorab 

der Lehrperson übermitteltes Erleb-

nisheft in Klassenstärke. In diesem 

Heft kann jede:r Schüler:in diverse 

Aufgaben erfüllen und erarbei-

ten, die ortsungebunden an jedem 

Gewässer möglich sind. Dazu zählen 

etwa die Bestimmung von beobach-

teten Wassertieren, Untersuchungen 

der Gewässer, kreative Aufgabenstel-

lungen, Aufgaben für den sprach-

sensiblen Unterricht oder kooperative 

Spiele. Werden einzelne Materialien 

(z. B. kleine Kescher) benötigt, können 

diese vorab beim UBZ ausgeborgt 

werden. Die vorgeschlagenen Inhalte 

und Arbeitsaufträge sind so gewählt, 

dass prinzipiell keine Materialien 

nötig sind, die es nicht sowieso in 

den Schulen gibt (Abb. 2). Haupt-

arbeitsmaterialien sind das Wasser, 

Naturmaterialien und die eigene 

Kreativität und Begeisterung. Um alle 

Beteiligten zu dieser Begeisterung 

zu führen, bietet das Erlebnisheft 

unterschiedlichste Methoden und 

Themenbereiche, sodass im Sinne 

des „binnendifferenzierten Unter-

richts“ jede:r etwas finden kann, um 

die eigenen Stärken und Talente zu 

fördern und ausleben zu können. 

Wie bei einem klassischen Schul-

tag muss auch für die „Erlebnistour 

Wasser“ ein Termin gebucht werden. 

In diesem Zeitraum sind Wasser-Ex-

pert:innen des UBZ online verfügbar 

und können direkt über Handy oder 

Tablet erreicht werden. Die zahlrei-

chen uns heute dafür zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten (WhatsApp, 

Signal, Zoom, SchoolFox, …) bieten 

hier größtmögliche Flexibilität. 

Wurde also ein Kleinlebewesen im 

Bach gefunden, das man nicht be-

stimmen kann, erhält man sofort die 

Antwort persönlich über das in der 

Hosentasche mitgeführte Endgerät. 

Möchten die Kinder ein Wasserge-

dicht, eine Wasserzeichnung oder 

ein Kunstwerk aus Naturmaterialien 

präsentieren, können sie das gleich 

online tun. Gibt es Fragen zu einer 

Aufgabenstellung, werden diese 

sogleich erklärt.

Neue Methoden –  
neue Vorteile
Auch wenn dem persönlichen und 

direkten Arbeiten mit den Kindern 

immer der Vorzug zu geben ist, hat 

die „Erlebnistour Wasser“ viele neue 

Vorteile: Solange Schulen nicht ganz 

schließen müssen, ist die Methode 

pandemieunabhängig, Klassen wer-

den motiviert, zu jeder Jahreszeit das 

Schulgebäude zu verlassen und raus 

ins Freie zu gehen, den Lehrpersonen 

wird gezeigt, dass sie sich selbststän-

dig mit ihrer Klasse die Erforschung 

eines Gewässers zutrauen können, die 

Kinder arbeiten selbstständiger und 

teils selbstbewusster (Abb. 3), wenn die 

Anleitung durch eine externe Person 

fehlt. Es können an einem Termin 

mehrere Klassen in der Steiermark 

zeitgleich vom UBZ und Wasserland 

Abb. 1: Im Onlinegespräch mit 
der Wasser-Expertin © UBZ

Abb. 2: Die Materialien für die  
„Erlebnistour Wasser“ – mehr braucht´s nicht! © UBZ

Steiermark betreut werden und nicht 

zuletzt fallen Fahrtkosten und dabei 

anfallende Emissionen weg.  Der 

positivste Effekt ist aber sicher der, 

dass die Bereitschaft der Lehrper-

sonen, ohne externe Begleitung ins 

Freie und an ein Gewässer zu gehen, 

gestärkt und damit die Breitenwir-

kung von „WasserBildung“ erhöht 

wird. Ein erfolgreich selbst durchge-

führter Projekttag „mit dem UBZ in 

der Hosentasche“ führt so zu vielen 

weiteren Tagen, die dann bereits 

ohne „Rettungsanker“ am Handy 

durchgeführt werden können. Neben 

der „Erlebnistour Wasser“ gibt es 

übrigens ebenfalls eine Erlebnistour 

zum Thema „Wiese“ und eine zum 

Thema „Boden“. Die didaktischen 

Methoden und Inhalte der Themen-

hefte sind für alle drei Erlebnistouren 

unterschiedlich und ermöglichen ein 

umfangreiches und erlebnisorien-

tiertes Arbeiten mit und in der Natur. 

Schulen können hier Themen kombi-

nieren, ganze Projektwochen damit 

füllen und zahlreiche Kompetenzen 

schulen, die im Sinne einer „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung“ sind.    

Abb. 3: Auf Erlebnistour im Bach © UBZ
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An
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Untersuchungen:  
•  nach Trinkwasserverordnung bzw. österr.  

Lebensmittelbuch
•  Grund- und Oberflächenwasser 
•  Badewasser nach Bäderhygiene verordnung 
•  Legionellen in Warmwasser systemen
•  Heizungswasser 
•  Aggressivität   von Wasser
•  Mischbarkeit von Wässern

Proben nehmen, prüfen und planen: 
•  Trinkwasserversorgungsanlagen nach  

ÖNORM M 5874 
•  Überwachungsprogramme
•  Grundwassersonden 
•  Nass baggerungen 
•  Beweis sicherungen
•  Bäderanlagen 
•  Legionellenbeprobung nach ÖNORM B 5019

Alle Infos unter: holding-graz.at/wasser

Unser Wissen  
für Ihr Wasser
Wir sichern die Qualität des Grazer Trinkwassers 
und stellen unser Know-how und unsere lang- 
jährige Erfahrung auch Wasserversorgungs- 
unternehmen, Gemeinden, Planungsbüros und 
privaten Haushalten zur Verfügung.

STADT  
LEBEN 
GRAZ

holding-graz.at/wasser

Wasser
und seine
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